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1. Ziel und Zweck der Planaufstellung, Planerfordernis
Erfordernis eines Bebauungsplanes:

Das Villengebiet ,Annaberg” ist eines von mehreren historischen Villengebieten in Baden-Baden.
Die historischen Villengebiete von Baden-Baden sind wesentliche Bestandteile der internationalen
Kurstadt und pragen in besonderer Weise das Uberlieferte Stadtbild. Sie sind Teil des charakteristi-
schen Stadtgrundrisses, der im Wesentlichen im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert entwickelt
wurde. Struktur, Substanz und spezifische Funktionen der Viertel und Gebaude sind grotenteils
erhalten und bilden einen wertvollen Bestandteil des unverwechselbaren baukulturellen Erbes. Die
historischen Villengebiete sind Bestandteil der UNESCO-Welterbestatte - siehe Kap. 0.

Die stadtebaulichen und architektonischen Qualitaten der historischen Villengebiete sind in den letz-
ten Jahren vermehrt durch gestaltverandernde Modernisierungen und Umbauten sowie durch Neu-
bauten gebietsfremder Architektur beeintrachtigt worden. Dadurch drohte die Gefahr, dass der Cha-
rakter der stadtbildpragenden, Uberlieferten und schitzenswerten Bebauung nachteilig verandert
wird.

Um die zukinftige Entwicklung der historischen Villengebiete starker als bisher beeinflussen zu kén-
nen, wurde im Jahre 2019 nach umfangreichen Untersuchungen und Analysen ein ,Leitbild der bau-
lichen Gestaltung® fur die historischen Villengebiete der Stadt Baden-Baden vom Gemeinderat be-
schlossen. Das Leitbild soll dazu beitragen, die pragenden baulichen Formen und Gestaltungs-
merkmale bei Neubau, Umbau und Sanierung von Gebauden und Gartenanlagen zu respektieren
und bei der zukiinftigen Gestaltung der Baumalinahmen zu berticksichtigen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.06.2019 (Drucksache Nr. 19.227) den grundséatzlichen
Beschluss gefasst, dieses Leitbild der baulichen Gestaltung“ als baugestalterisches sowie baupla-
nungsrechtliches Leitbild fur die zukunftige Entwicklung der historischen Villengebiete der Stadt Ba-
den-Baden vorzusehen und auf dieser Grundlage Bebauungsplane aufzustellen.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die in der 0.g. Baufibel aufgezeigten Rahmenbe-
dingungen umgesetzt und die erforderlichen planungsrechtlichen Festsetzungen zum Schutz des
schitzenswerte Erscheinungsbildes getroffen werden. Damit soll sichergestellt werden, dass der
bestehende hochwertige Gebaudebestand erhalten und klnftige Fehlentwicklungen vermieden wer-
den. Ebenso sollen denkmalrechtliche Belange der Einzeldenkmale, zum Teil mit ihren Gartenanla-
gen, sowie der geschutzten Gesamtanlage bericksichtigt werden. Daruber hinaus kommt es auch
weiterhin zu stadtebaulichen und architektonischen Entwicklungen und Planungen, daher ist die
Aufstellung eines Bebauungsplanes entsprechend § 1 Abs. 3 BauGB notwendig.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Annaberg Teil V¢ vom 04.02.2026 befindet sich inner-
halb der Satzung zum Schutz der Gesamtanlage Baden-Baden (i.K. 31.10.2018) und teilweise in-
nerhalb der Kernzone der UNESCO-Welterbestatte. Damit ist aufgezeigt, dass auch die Flachen
dieses Bebauungsplans flir das Stadtbild Baden-Badens signifikant sind.

Ziel des Bebauungsplans ist es daher, auf Grundlage des o.g. Leitbildes die Qualitaten des histori-
schen Villengebiets ,Annaberg“ zu erhalten und zu bewahren. Ziel der Planaufstellung ist somit ge-
maRk § 1 BauGB die Regelung einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung unter Abwagung 6f-
fentlicher und privater Belange.

Far den grofdten Teil des historischen Villengebietes ,Annaberg“ liegen bereits Bebauungsplane vor
(siehe Kap. 4.3). Mit dem Bebauungsplan ,Annaberg Teil V* wird die letzte Teilflache des Villenge-
biets ,Annaberg“ mit verbindlichem Planungsrecht versehen. Der Geltungsbereich des Entwurfs zum
Bebauungsplan, welcher am 18.03.2024 vom Gemeinderat der Stadt Baden-Baden als Entwurf be-
schlossen und vom 02.04.2024 bis einschlieRlich 10.05.2024 &ffentlich ausgelegt wurde, umfasste
auch den Bereich des Hotels Magnetberg (Scheibenstrale 18). Das Hotel Magnetberg hat 2023
seinen Betrieb eingestellt. Im Zuge der Nachnutzung soll die kiinftige Nutzung mit einem Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert werden. Damit entfallt die Flache aus dem
Geltungsbereich des B-Planes ,Annaberg Teil V*.
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2. Rechtsgrundlagen

Jeweils einschlieRlich spaterer Anderungen und Erganzungen:

— Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI.
| S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI.
2025 | Nr. 348)

— Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBI. | S. 176)

— Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gean-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

— Landesbauordnung fur Baden-Wurttemberg (LBO) in der Fassung vom 05. Marz 2010, zuletzt
geandert durch Gesetz vom 18. Marz 2025 (GBI. S. 25)

— Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S.
581), zuletzt gedndert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 18. November 2025 (GBI. 2025 Nr.
124)

— Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.Mai 1992 zur Erhaltung der natlrlichen Lebensraume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie), Rat der Europai-
schen Gemeinschaften, 21. Mai 1992

— Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009
Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABI. EG Nr. L 20, S. 7 vom 26.01.2010)

— Bundesnaturschutzgesetz (Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege) (BNatSchG)
vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23.
Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323)

— Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmschG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.
Mai 2013 (BGBI. | S. 1274; 2021 | S. 123), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348)

—  Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz - DSchG) in der Fassung vom
6. Dezember 1983, zuletzt gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GBI.
S. 26, 42).

3. Verfahren

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.11.2019 gemal § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch be-
schlossen, den Bebauungsplan ,Annaberg V* entsprechend dem im Lageplan vom 01.10.2019 ab-
gegrenzten Bereich (Anlage 1) unter Bezugnahme der Baufibel mit dem Titel: ,Historische Villenge-
biete Stadt Baden-Baden - Leitbild der baulichen Gestaltung“ aufzustellen.

Der Gemeinderat beschloss, dass die friihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit durchzufiihren ist.
Die frihzeitige Unterrichtung wurde vom 09.12.2019 bis einschlief3lich 24.01.2020 durchgefuhrt.

Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch als Bebauungs-
plan der Innenentwicklung durchgefuhrt werden. Eine Umweltprifung wurde nicht durchgefihrt. Ein
Umweltbericht wurde nicht erstellt (siehe Kap. 6).

Der Gemeinderat der Stadt Baden-Baden hat in seiner 6ffentlichen Sitzung am 18.03.2024 die Ent-
wulrfe des Bebauungsplanes "Annaberg - Teil V* sowie der 6rtlichen Bauvorschriften im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes einschliel3lich deren Begriindungen jeweils mit Stand vom
04.02.2024 gebilligt und die Offenlage beschlossen. Ferner wurde die Anderung des Geltungsberei-
ches des Bebauungsplanes ,Annaberg — Teil V* beschlossen.

Die Veréffentlichung im Internet und zusatzliche Bereitstellung der Unterlagen fand vom 02.04.2024
bis einschlieRlich 10.05.2024 statt. Die internen Behdérden und die Trager 6ffentlicher Belange wur-
den vom 03.05.2024 bis einschlieRlich 07.06.2024 beteiligt.
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31 Geltungsbereich des Bebauungsplans

Der Bebauungsplan “Annaberg Teil V* umfasst eine Flache von ca. 5,8 ha. Der Geltungsbereich des
Bebauungsplanes ergibt sich aus der Planzeichnung.

Geltungsbereich Bebauungsplan ,Annaberg Teil V¢, Ubersichtsplan vom 04.02.2026

Der Geltungsbereich des Entwurfs zum Bebauungsplan, welcher am 18.03.2024 vom Gemeinderat
der Stadt Baden-Baden als Entwurf beschlossen und vom 02.04.2024 bis einschlieRlich 10.05.2024
offentlich ausgelegt wurde, umfasste auch den Bereich des Hotels Magnetberg (Scheibenstralle
18). Auch die friihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit fand auf dieser Plangrundlage statt.

Das Hotel Magnetberg hat 2023 seinen Betrieb eingestellt. Im Zuge der Nachnutzung soll die kinf-
tige Nutzung mit einem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert werden.
Damit entfallt die Flache aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Annaberg Teil V.

3.2 Eigentumsverhaltnisse

Die Villengrundstiicke im Planbereich befinden sich in privater Hand.
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4, Darstellung der libergeordneten und gemeindlichen Planungen / Rechtliche Situation

41 Darstellung im Regionalplan

Im Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003 (vom 13.03.2002) ist das Plangebiet als ,Siedlungsflache
Bestand® dargestellt.

4.2 Darstellung im Flachennutzungsplan

Fur die Stadt Baden-Baden liegt ein rechtswirksamer Flachennutzungsplan 2025 vom 12.04.2014
vor. Der Flachennutzungsplan weist den Planbereich als bestehende Wohnbauflache aus.

Im Verlauf von Scheibenstrale und Bernhardstral3e ist eine Hauptversorgungsleitung / Gashoch-
druckleitung dargestellt. Im Verlauf der Scheibenstralle verlauft eine Hauptversorgungsleitung /
Wasserleitung.

Der StraRenzug Vincentistralde / Rotenbachtalstral3e ist als Flache fir den Verkehr / Bundes-, Lan-
des- oder Kreisstral3e dargestellt.

Entlang der Linie Scheibenstralie-Bernhardstrafe ist eine Abgrenzung zwischen Zone Il und Zone
lll des Thermalquellenschutzgebietes dargestellt - siehe Kap. 11.1.

Die Wasserkunstanlage ,Das Paradies” ist als Grunflache dargestellit.

Der Bebauungsplan ,Annaberg Teil V* kann aus dem wirksamen Flachennutzungsplan 2025 der
Stadt Baden-Baden vom 12.04.2014 entwickelt werden.

|
3

Ausschnitt aus: Flachennutzungsplan 2025 vom 12.04.2014
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4.3 Angrenzende Bebauungsplane

An den Bebauungsplan ,Annaberg Teil V* grenzen folgende Bebauungsplane an:
»<Annaberg Teil 1, ,Annaberg Teil 2%, ,Vincentistrale®, ,Zwischen Stephanien- und Vincentistrale®,
,Baderbereich®, ,Nachnutzung Ludwig-Wilhelm-Stift".

Fir das historische Villengebiet ,Annaberg“ wurden aufierdem die Bebauungspléane ,Annaberg Teil
3“ und ,Annaberg Teil 4“ erstellt. Schon 1961 wurde der nicht qualifizierte einfache Teilbebauungs-
plan ,HardackerstralRe — Stral3en- u. Baufluchtenplan® (1961) mit einfachem Teilbebauungsplan
.Hardackerstralle — Gestaltungsplan® (1961) erstellt. Mit dem Bebauungsplan ,Annaberg Teil V*
wird flr das gesamte historische Villengebiet ,Annaberg“ verbindliches Planungsrecht bestehen.

44 Uberlagerte Bebauungspline

Der Bebauungsplan ,Annaberg Teil V* Uberlagert den Bebauungsplan ,Annaberg Teil 1“ im Bereich
der StralRenverkehrsflachen der Bernhardstral3e, der Scheibenstrale und der kleinen offentlichen
Griunflache im Kreuzungsbereich der beiden Strallen. AuRerdem Uberlagert er den Bebauungsplan
»<Annaberg Teil 2 im Bereich Kreuzung Scheibenstralle / Annabergstral’e. Die Festsetzungen der
beiden Uberlagerten Bebauungsplane werden in den gekennzeichneten Bereichen durch die Fest-

11

setzungen des Bebauungsplanes ,Annaberg Teil V* ersetzt.

In der Teilflache des Bebauungsplans ,Annaberg Teil 2“ bleibt die festgesetzte Strallenverkehrsfla-

che unverandert.
- L. A_

W/ W

J/

Ausschnitt Bebauungsplan ,Annaberg Teil 2°

In der Teilflache des Bebauungsplans ,Annaberg Teil 1“ verbleibt die 6ffentliche Griinflache sowie
die StralRenverkehrsflache von Scheibenstralle und Bernhardstral’e im Gesamtverlauf der Bern-
hardstralRe unverandert StralRenverkehrsflache mit nachfolgender Abweichung:

Die Gegenseite des unteren Endes des ,Paradieses®, das sich im Geltungsbereich dieses Bebau-
ungsplans befindet, ist heute als 6ffentliche Parkierungsflache genutzt und gestalterisch unbefriedi-
gend ausgebildet. Das Grunkonzept sieht hier eine adaquate, héherwertige Ausbildung als Grunfla-
che vor. Es entfallen die wenigen offentlichen Stellplatzen. In der direkten Nachbarschaft sind aber
im Stralenraum ausreichend Parkmdglichkeiten vorhanden. Da sich das Gelande in o&ffentlicher
Hand befindet, kann das Konzept unmittelbar umgesetzt werden.
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Ausschnitt Bebauungsplan ,Annaberg Teil 1¢

4.5 Bebauungsplan ,,Ausschluss von Ferienwohnungen im Bereich der Kernstadt“

Der Bebauungsplan ,Annaberg Teil V* wird vollstdndig durch den Bebauungsplan ,,Ausschluss von
Ferienwohnungen im Bereich der Kernstadt® Uberlagert. Im Geltungsbereich dieses Bebauungs-
plans sind Ferienwohnungen nach §13a BauNVO unzulassig. Der Bebauungsplan ,,Ausschluss von
Ferienwohnungen im Bereich der Kernstadt® ist am 24.04.2021 in Kraft getreten.

In den Textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan sind bei den Festsetzungen zur Art der Nut-
zung Ferienwohnungen nach § 13a BauNVO entsprechend ebenso ausgeschlossen.

4.6 Erhaltungssatzung ,,Annaberg-Friedrichshohe*

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans liegt vollstandig im Geltungsbereich der rechtsverbind-
lichen Erhaltungssatzung ,Annaberg-Friedrichshdhe® gemafl § 39h BBauG bzw. gemal § 172 Abs.
1 Nr. 1 BauGB (Satzung der Stadt Baden-Baden zur Erhaltung Baulicher Anlagen gemafR § 39h
BBauG fir den Bereich "Annaberg-Friedrichshéhe" in der Fassung der 1. Anderungssatzung vom
30. Dezember 1988). Mit der Novellierung des Bundesbaugesetzes (BBauG) zur Neufassung zum
Baugesetzbuch (BauGB) am 1. Juli 1987 wurden die Regelungen zur Erhaltungssatzung im sechs-
ten Teil — erster Abschnitt unter den §§ 172 bis 174 aufgefuhrt.

Die Erhaltungssatzung wird auf Grundlage von § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich dbernommen - siehe
Kap. 11.1.

Durch eine Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB wird der Gemeinde ermoglicht, Gebiete zu be-
zeichnen, in denen die Genehmigung fiir den Abbruch bzw. den Riickbau, die Anderung oder die
Nutzungsanderung baulicher Anlagen versagt werden kann. Zur Erhaltung der stadtebaulichen Ge-
stalt bedarf auch die Errichtung oder Anderung baulicher Anlagen der Genehmigung. Die Genehmi-
gung zur Errichtung der baulichen Anlage darf nur versagt werden, wenn die stadtebauliche Gestalt
des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeintréachtigt wird. Dies schlie3t auch die An-
derung baulicher Anlagen ein.
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Die Erhaltungssatzung steht als Instrument des Planungsrechts neben der Satzung zum Schutz der
Gesamtanlage ,Baden-Baden® gem. § 19 Denkmalschutzgesetz als Landesrecht. Beide Satzungen
mit unterschiedlichen Rechtsgrundlagen sind hier Uberlagernd anzuwenden.

Die Erhaltungssatzung ermdoglicht durch kommunales Recht die Unterschutzstellung von Gebauden,
die aus stadtebaulicher Sicht ortsbildpragend bzw. Teil eines stadtebaulichen Ensembles sind, auch
wenn sie nach Denkmalrecht nicht schitzenswert sind. Rein stadtebauliche Aspekte des Ortsbildes,
der Stadtgestalt und des Landschaftsbildes, aber auch Aspekte der Stadtebaugeschichte knnen
den Erlass einer Erhaltungssatzung rechtfertigen.

Fur ortsbildpragende erhaltenswerte Gebaude, die weder als Kulturdenkmal noch als Teil eines En-
sembles nach Denkmalrecht unter Schutz gestellt sind, besteht keine rechtliche Handhabe, deren
Abriss zu untersagen oder storende Umgestaltungen zu verhindern bzw. gestalterisch zu beeinflus-
sen. Fur diesen Fall kann das planungsrechtliche Instrument der Erhaltungssatzung nach § 172
BauGB zur Anwendung kommen. Die Vorschriften der Erhaltungssatzung haben vor allem den stad-
tebaulichen Ensembleschutz im Auge.

Liegt ein Bauantrag im Erhaltungsgebiet vor, ist zu priifen, ob bei diesem konkreten Vorhaben die
Voraussetzungen gegeben sind, den Erhalt eines vorhandenen Gebaudes oder einer sonstigen vor-
handenen baulichen Anlage zu fordern. Als Grundlage fir die abwagende Entscheidung kann der
Denkmalpflegerische Werteplan ,Innenstadt Baden-Baden® in der Fassung vom 20.10.2023 heran-
gezogen werden — siehe Kap. 4.11 und Kap. 7.4. Bei einer Fortschreibung des Denkmalpflegeri-
schen Werteplans ,Innenstadt Baden-Baden® ist jeweils der aktuelle Stand mafRgeblich.

Im Denkmalpflegerischen Werteplan ,Innenstadt Baden-Baden“ sind innerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans ,Annaberg Teil V* folgende im Sinne von § 172 BauGB erhaltenswerte
historische Gebaude und Einfriedungen enthalten:

Annabergstralle 7a /9
BernhardstralRe 2, 4,
RotenbachtalstraRe 15, 19, 21, 23,
Scheibenstralte 13, 15
Sponheimstralle 4, 4a, 6/6 b, 6a,

4.7 Satzung zum Schutz der Gesamtanlage Baden-Baden gemaR § 19 DSchG

Der Gemeinderat der Stadt Baden-Baden hat am 24.09.2018 die Satzung zum Schutz der Gesamt-
anlage ,Baden-Baden® gem. § 19 DSchG (Denkmalschutzgesetz) beschlossen. Geschiitzt ist das
liberlieferte Orts-, Platz- und Stral3enbild der Gesamtanlage mit allen Bestandteilen und Merkmalen,
die zu diesem Bild beitragen. Dazu zdhlen nicht nur Gebédude, Gebéudeteile und sonstige bauliche
Anlagen, wie Briicken, sondern auch unbebaute Grundstiicksflachen, Strallen- und Platzrdume oder
Griin- und Freiflachen, Park- und Kuranlagen und die Oberflaichengewésser. Das schiitzenswerte
Bild der Gesamtanlage wird auch durch die Topographie, die Einbettung in die Landschaft und den
liberlieferten Ortsgrundriss geprégt (Auszug aus Begrindung).

Jede Veranderung am uberlieferten Erscheinungsbild der Gesamtanlage ist genehmigungspflichtig.
Aufgrund der Satzung zum Schutz der Gesamtanlage ,Baden-Baden® unterliegen somit alle Vorha-
ben einem denkmalrechtlichen Genehmigungsvorbehalt. Dabei ist jeweils im Einzelfall zu prufen, ob
das geschiitzte Bild der Gesamtanlage durch die Malinahme erheblich beeintrachtigt wirde. In der
Gesamtanlagensatzung werden die wesentlichen Schutzziele aufgefihrt.

Im Plangebiet des Bebauungsplans ,Annaberg Teil V* befinden sich lediglich das Grundstick Bern-
hardstrae 30 (,Bergschlof3*) innerhalb des Geltungsbereichs der Gesamtanlagenschutzsatzung
,Baden-Baden“. Ferner liegen im Plangebiet die Griin- und Verkehrsflachen von Teilen der Bern-
hardstrale, die Scheibenstralle, Teile der Rotenbachtalstralle, die Vincentistralle und ein Abschnitt
der Seufzerallee innerhalb des Geltungsbereichs der Gesamtanlagenschutzsatzung ,Baden-Ba-
den®.

B-Plan Annaberg 5_2_6007_Begrindung_20260204.docx 7



Die Satzung zum Schutz der Gesamtanlage ,Baden-Baden“ wird auf Grundlage von § 9 Abs. 6
BauGB nachrichtlich Gbernommen — siehe Kap.11.2. Die Abgrenzung der Gesamtanlagenschutz-
satzung ,Baden-Baden® ist in der Planfassung nachrichtlich tbernommen.

4.8 Kulturdenkmale gem. § 2 und § 12 Denkmalschutzgesetz (DSchG)
Kulturdenkmale gem. § 2 Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich folgende nach § 2 Denkmalschutzgesetz
Baden-Wirttemberg (DSchG) geschitzten Kulturdenkmale:

Brunnentrog Annabergstralie

Bernhardstrale 30

Rotenbachtalstralle 6, 8 9,10, 11/13, 14, 25

Brunnentrog neben Scheibenstralle 18

Sponheimstrale 2

Aulerhalb des Geltungsbereichs: Scheibenstralte 18 (Haus Magnetberg)

Die Kulturdenkmale sind auf Grundlage von § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich Gbernommen — siehe
Kap. 11.4.

Kulturdenkmale gem. 12 Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Die Wasserkunstanlage "Das Paradies" liegt au3erhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans
»2Annaberg Teil V*. Sie ist Kulturdenkmal nach §12 Denkmalschutzgesetz Baden-Wirttemberg
(DSchG) (Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung) als Sachgesamtheit, bestehend aus einer
den Hangbereich (lbergreifenden, auf das Altstadtzentrum ausgerichteten Treppen- und Brunnen-
staffel mit architektonischen und gartenklinstlerischen Elementen (Treppen, Terrassen, Brunnen-
haus, Kaskaden, geschnittene Hecken, Baumreihen u.a.) und mit flankierender Villenbebauung
(Auszug aus: Denkmalpflegerischer Werteplan ,Innenstadt Baden-Baden®).

Zugehorig sind die Wohngebaude Prinz-Weimar-Stralle 3 und 5, Zeppelinstralle 1a und 4 mit Au-
Renanlagen, wobei hier nur die Aul3enansicht der Villen Bestandteil des Kulturdenkmals von beson-
derer Bedeutung i. S. v. § 12 DSchG ist. Auch diese Gebaude befinden sich auRerhalb des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans ,Annaberg Teil V*.

Ein wesentliches denkmalkonstituierendes Merkmal dieses Gartendenkmals ist die axiale Ausrich-
tung der Anlage auf die Baden-Badener Altstadt. Die Bedeutung der Sichtachse der Wasserkunst-
anlage zum Altstadtzentrum und insbesondere zur Stiftskirche hat Auswirkungen auf den Bebau-
ungsplan. Die Sichtachse von der Wasserkunstanlage ,Das Paradies” zur Stiftskirche soll nicht nur
von Gebauden, sondern auch von zu hohem Bewuchs freigehalten werden. Dies wird Uber Festset-
zungen zu maximalen Hohen von Baumen und Strauchern gesichert.

Erganzend wird der Hinweis aufgenommen, dass HochbaumafRnahmen innerhalb der wertgeben-
den Sichtachse der Wasserkunstanlage ,Das Paradies® nach § 15 Abs. 3 DSchG verfahrenspflichtig
sind: Bauliche Anlagen in der Umgebung eines eingetragenen Kulturdenkmals, soweit sie fur dessen
Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung ist, dirfen nur mit Genehmigung der Denkmalschutz-
behdrde errichtet, verandert oder beseitigt werden — siehe Kap. 12.3.

Ferner soll die Gegenseite des unteren Endes der Wasserkunstanlage, welche sich im Geltungsbe-
reich dieses Bebauungsplanes befindet, als eine adaquat gestaltete héherwertige Grinflache ent-
wickelt werden — siehe Kap. 0. Als Begriindung fiir diese Umgestaltung dient § 2 Abs. 3 DSchG,
wonach Gegenstand des Denkmalschutzes auch die Umgebung eines Kulturdenkmals ist, soweit
sie flr dessen Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung ist.
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(Gebaude)

Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG
(Garten, Grunflache)

Erhaltenswertes historisches
Gebaude nach
Denkmalpflegerischem Werteplan
Jnnenstadt Baden-Baden*

Kulturdenkmal gem. § 12 DSchG
Wasserkunstanlage “Das Paradies”
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Kulturdenkmale und Erhaltenswerte historische Gebaude

Archaologische Denkmalpflege

Das Plangebiet wird am nérdlichen Rand von einer Archaologischen Denkmalflache tangiert mit fol-
genden denkmalrelevanten Objekten: Mesolithische Freilandstation, rémerzeitliche Siedlung Aquae
sowie merowingerzeitliche Siedlung (Listen-Nr. 1, ADAB-Id. ADAB-Id. 99325225). Die Abgrenzung
der Archaologischen Denkmalflache ist in der Planfassung nachrichtlich dargestellt — siehe Kap.
11.4.

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ,Annaberg Teil V* liegen lediglich die Flache
der Seufzerallee sowie die Flache des westlichen Teilabschnitts der Rotenbachtalstralte im Bereich
dieses nach § 2 Denkmalschutzgesetz Baden-Wurttemberg (DSchG) geschitzten denkmalrelevan-
ten Objektes.
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Archaologische Denkmalflache (Orange-Flache)

Innerhalb der Archdologischen Denkmalflache kann es infolge baulicher Bodeneingriffe zur Zersto-
rung des Kulturdenkmals kommen. In diesem Falle ist der Veranlasser der Zerstdérung gem. § 6 Abs.
2 DSchG zur fachgerechten Untersuchung, Bergung und Dokumentation des Kulturdenkmals im
Rahmen einer archdologischen Rettungsgrabung verpflichtet — siehe Kap. 11.4.

Far die auRerhalb der Denkmalflache gelegenen Bereiche sind die Regelungen der §§ 20 und 27
DSchG malgeblich: Sollten bei der Durchflihrung vorgesehener Erdarbeiten archaologische Funde
oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemal § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbe-
hoérde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der grofdte Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans
»2Annaberg Teil V* befindet sich aulRerhalb der Archaologischen Denkmalflache, daher wird in Teil D
der Textlichen Festsetzungen unter Hinweis 2 auf die Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG hinge-
wiesen - siehe Kap. 12.2.

4.9 UNESCO-Welterbestatte

2021 wurde Baden-Baden als Teil der transnationalen Statte ,Die Bedeutenden Kurstadte Europas®
in die Welterbefamilie aufgenommen. Seit 2021 gehdért Baden-Baden somit mit 10 Kurstadten aus
sieben Landern Europas zum UNESCO-Welterbe. Diese gemeinsame Welterbestatte nennt sich
»1he Great Spa Towns of Europe* (,Die Bedeutenden Kurstadte Europas®). Unter dem Begriff ,Great
Spas of Europe” werden Kurstadte verstanden, die vom spaten 18. Jahrhundert bis ins friihe 20.
Jahrhundert internationale Bedeutung erlangten. lhre Kurtradition und stadtebauliche Anlage gelten
als reprasentativ fur das Phanomen der europaischen Kurstadt und sind bis heute geschlossen in
ihrer Struktur und historischen Substanz erhalten.

Die historischen Villengebiete bilden neben den Kurgebduden und dem Kurpark einen wesentlichen
Bestandteil der européischen Kurstadt des 19. Jahrhunderts. Baden-Baden weist noch heute aus-
gedehnte Villengebiete mit einer Vielfalt qualitatsvoller Architektur auf und gibt so eindrucksvoll
Zeugnis von der Zusammengehorigkeit von Kuranlagen und reprasentativem Wohnen, auch als Ort
des gesellschaftlichen Lebens. Das Plangebiet ist Teil des historischen Villengebietes ,Annaberg*
und somit auch Bestandteil der Welterbestatte.
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Ausschnitt ,,Grenzen der Kern- und Pufferzone Baden-Baden

Kemzone!/ Comnponent pare (230 ha)
Pufterzone/ Buffer zone (2377 ha)

Durch die Aufnahme als Welterbestatte besteht die besondere Verpflichtung, das UNESCO-
Welterbe und damit das kulturelle Erbe der Stadt zu schutzen, zu pflegen und nachhaltig in die
Zukunft zu entwickeln. Die Aufstellung des Bebauungsplans ,Annaberg Teil V* ist Bestandteil der
Gesamtstrategie zum Schutz und zum Erhalt der bedeutenden historischen Villengebiete der Stadt
Baden-Baden.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt lediglich das Grundsttick ,Bergschloss® innerhalb der
Kernzone der Welterbestatte. Die restlichen Bereiche des Geltungsbereichs liegen in der Pufferzone
(“Buffer Zone®).

410 Gestaltungssatzung Historische Villengebiete Baden-Baden Teil 1 ,,Annaberg“

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans liegt vollstandig im Geltungsbereich der seit 01. Ja-
nuar 2024 rechtsverbindlichen Gestaltungssatzung Historische Villengebiete Baden-Baden Teil 1
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»<Annaberg“. Die Gestaltungssatzung wurde vom Gemeinderat in seiner 6ffentlichen Sitzung am
27.11.2023 beschlossen und bezieht sich auf das gesamte historische Villengebiet ,Annaberg*.

Die Aufstellung dieser Gestaltungssatzung erfolgte aus der Zielsetzung, das kulturelle Erbe der Stadt
zu schitzen, zu pflegen und nachhaltig in die Zukunft zu entwickeln. Die historischen Villengebiete
sind wesentliche Bestandteile der internationalen Kurstadt und pragen in besonderer Weise das
Uberlieferte Stadtbild. Struktur, Substanz und spezifische Funktionen der Villenviertel und Gebaude
sind groRtenteils erhalten und bilden einen wertvollen Bestandteil des unverwechselbaren baukultu-
rellen Erbes.

Zum Schutz und als MalRgabe flir die zuklnftige Entwicklung der historischen Villengebiete der Stadt
Baden-Baden ist das ,Leitbild der baulichen Gestaltung fir die historischen Villengebiete® durch Be-
schluss des Gemeinderats vom 24.06.2019 als bauplanungsrechtliches sowie als baugestalteri-
sches Leitbild festgelegt — siehe Kap. 1.

Auf Grundlage des Planungsrechts (nach Baugesetzbuch BauGB) werden die Art und das Mal3 der
baulichen Nutzung bestimmt, also Gebaudeumfang und BaukdrpergrofRe, sowie die Positionierung
auf dem Grundstlick und auch die Freiflachennutzung. Mit dem Bebauungsplan werden die pla-
nungsrechtlichen Aspekte des Leitbildes umgesetzt. Die bestehenden Bebauungsplane fir die his-
torischen Villengebiete hatten die planungsrechtlichen Aspekte des Leitbildes weitgehend schon be-
rucksichtigt.

Die Gestaltung von Gebauden kann nur auf Grundlage des Bauordnungsrechts geregelt werden.
Vorschriften zur Gestaltung kénnen auf Grundlage der Landesbauordnung (LBO Baden-Wirttem-
berg) und damit nach Landesrecht in 6rtlichen Bauvorschriften niedergelegt werden. Mit der Gestal-
tungssatzung Historische Villengebiete Baden-Baden Teil 1 ,Annaberg® wurden auf Grundlage von
§ 74 LBO ortliche Bauvorschriften zur Gestaltung baulicher Anlagen flr das gesamte historische
Villengebiet ,Annaberg” erlassen.

Fir die weiteren historischen Villengebiete in Baden-Baden sollen in getrennten Aufstellungsverfah-
ren fur die Gbrigen raumlich getrennten Geltungsbereiche Beutig-Quettig, Lessingstral’e-Schitzen-
stralRe und Bereich Lichtentaler Allee / Lichtentaler StralRe Gestaltungssatzungen erlassen werden.
Hauptsachliches Ziel dieser Gestaltungssatzungen ist es, die Inhalte und Empfehlungen des Gestal-
tungsleitbildes fir alle historischen Villengebiete nach im Wesentlichen einheitlichen Kriterien und
Zielsetzungen in vergleichbarer Form in verbindliche bauordnungsrechtliche Vorschriften umzuset-
zen - unter Berlcksichtigung der ortlichen Besonderheiten. Diese Vorgehensweise ist moglich, da
die Gestaltanalysen der Gebiete ergaben, dass die historischen Villengebiete durch eine Vielzahl
von gestalterischen Gemeinsamkeiten gepragt sind. Diese Gestaltungssatzungen sollen die bishe-
rigen drtlichen Bauvorschriften in den einzelnen Bebauungsplanen weitestgehend ersetzen. Ferner
werden mit den Gestaltungsatzungen auch fir die noch unbeplanten Innenbereiche gem. § 34
BauGB gestalterische Regeln formuliert.

Fir den Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Annaberg Teil V* werden aus diesem Grund keine
gesonderten ortlichen Bauvorschriften gem. § 74 Abs. 1 LBO zur Gestaltung baulicher Anlagen auf-
gestellt. Fir den Geltungsbereich des Bebauungsplans sollen die 6rtlichen Bauvorschriften der Ge-
staltungssatzung Historische Villengebiete Baden-Baden Teil 1 ,Annaberg“ zur Anwendung kom-
men. Die rechtliche Umsetzung erfolgt in Form der nachrichtlichen Ubernahme: Die Gestaltungssat-
zung Historische Villengebiete Baden-Baden Teil 1 ,Annaberg“ wird auf Grundlage von § 9 Abs. 6
BauGB nachrichtlich in den Bebauungsplan Gbernommen — siehe Kap. 11.1.

Unabhangig von der Gestaltungssatzung war es erforderlich, in den Bebauungsplan gesondert ort-
liche Bauvorschriften gem. § 74 Abs. 2 LBO zur Stellplatzverpflichtung aufzunehmen — siehe Kap.
10.2.

411 Denkmalpflegerischer Werteplan ,,Innenstadt Baden-Baden*

Fir den Geltungsbereich der Gesamtanlagenschutzsatzung (siehe Kap. 4.7 sowie Kap. 11.2) ein-
schlie3lich der Bereiche der historischen Stadterweiterungen und historischen Villengebiete liegt der
Denkmalpflegerische Werteplan ,Innenstadt Baden-Baden® in der Fassung vom 20.10.2023 vor. In
dem Denkmalpflegerischen Werteplan sind auf Grundlage einer systematischen Bewertung die Kul-
turdenkmale gem. §§ 2, 12 und 28 DSchG (Gebaude und Einfriedungen) und Kulturdenkmale gem.

B-Plan Annaberg 5_2_6007_Begriindung_20260204.docx 12



§§ 2, 12 und 28 DSchG (Garten, Grinflachen) dargestellt. Ferner sind ,Erhaltenswerte historische
Gebaude und Einfriedungen® sowie ,Erhaltenswerte Griin- und Gartenflachen“ gekennzeichnet.

Mit dem Denkmalpflegerischen Werteplan ist auch der Geltungsbereich des Bebauungsplans ,An-
naberg Teil V* erfasst.

Der Denkmalpflegerische Werteplan ,Innenstadt Baden-Baden® stellt zwar im engeren Sinn kein
rechtliches Instrument zum Schutz und zum Erhalt der Villengebiete und damit keine verbindliche
Vorschrift dar, gleichwohl hat er eine wichtige Funktion fur die Anwendung des Bebauungsplans so-
wie der Gestaltungssatzung Historische Villengebiete Baden-Baden Teil 1 ,Annaberg®, da er hier als
gutachterliche Grundlage fir Genehmigungsentscheidungen herangezogen werden kann.

Ferner bildet der Denkmalpflegerische Werteplan ,Innenstadt Baden-Baden® die Grundlage fir die
abwagenden Entscheidungen bei der Anwendung der Erhaltungssatzung — siehe Kap. 4.6 und Kap.
7.4.

412 Beherbergungskonzept

2020 wurde ein Beherbergungskonzept fur die Stadt Baden-Baden erstellt, welches auf Basis der
Analyse und den hieraus abgeleiteten Zielsetzungen Standorte und Marktsegmente empfiehlt, an
denen Beherbergungsnutzungen allgemein bzw. ausnahmsweise zugelassen oder ausgeschlossen
werden sollten.

Das ,Beherbergungskonzept fir die Stadt Baden-Baden® wurde vom Gemeinderat als Entwicklungs-
konzept gemaR § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen. Gemal § 1 Abs. 6 Nr. 11 sind die Ergebnisse
eines von der Gemeinde beschlossenen stadtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr
beschlossenen sonstigen stadtebaulichen Planung bei der Aufstellung der Bauleitplane insbeson-
dere zu berucksichtigen.

5. Schutzgebietsausweisungen

5.1 Thermalquellenschutzverordnung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb der Schutzzone nach der Thermalquellen-
schutzverordnung zum Schutze der als Heilquellen staatlich anerkannten Thermalquellen in Baden-
Baden vom 01. Oktober 1969.

Die Schutzzone nach der Thermalquellenschutzverordnung wird auf Grundlage von § 9 Abs. 6
BauGB nachrichtlich ibernommen — siehe Kap. 11.5.

In der Zone | (Fassungsbereich) der Thermalquellenschutzverordnung befindet sich lediglich der
Bereich der Seufzerallee. Der grofite Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ,Annaberg
Teil V* ndrdlich der Rotenbachtalstral3e liegt in der engeren Schutzzone (Zone Il). Alle weiteren
Bereiche 6stlich der Scheibenstrale befinden sich in der weiteren Schutzzone (Zone |lI).

Die Thermalquellenschutzverordnung zum Schutze der als Heilquellen staatlich anerkannten Ther-
malquellen in Baden-Baden vom 01. Oktober 1969 wird mit den Textlichen Festsetzungen in Teil C
Nr. 5 (Heil- und Quellenschutzgebiet Baden-Baden) nachrichtlich Gbernommen — siehe Kap. 11.5.
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Rechtsverordnung zu beachten.

Das Plangebiet wird sonst von keinen weiteren Schutzgebietsausweisungen berihrt.

6. Umweltpriifung

Gem. § 13a Abs. 2 i.Verb.m. § 13 Abs. 2 BauGB wird auf die Umweltpriifung verzichtet, da es sich
bei der Aufstellung des Bebauungsplans um eine andere MalRnahme der Innenentwicklung handelt.

Eine wesentliche Voraussetzung fir die Anwendung des beschleunigten Verfahrens ist dadurch ge-
geben, dass die zulassige Grundflache im Sinne des § 19 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung
weniger als 20 000 Quadratmeter betragt. Im Plangebiet befinden sich ca. 50 Villen bzw. Einzelge-
baude mit einer jeweiligen zulassigen Grundflache von bis zu ca. 250 m?. Daraus ergibt sich eine
zulassige Grundflache von bis zu 12.500 m2. Auch unter Anrechnung weiterer bestehender Gebaude
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wird die zulassige Grundflache von 20.000 m? nicht Uberschritten. Dabei handelt es sich fast aus-
schliellich um bereits vorhandene Gebaude, so dass keine zusatzliche Uberbauung ermoglicht wird.

Auch wird durch den Bebauungsplan keine Zulassigkeit von Vorhaben begrindet, die einer Pflicht
zur Durchflihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem Gesetz Uber die Umweltvertrag-
lichkeitsprifung oder nach Landesrecht unterliegen. Ferner bestehen keine Anhaltspunkte fir eine
Beeintrachtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzgtiter. Im Plangebiet
liegen keine Natura 2000-Gebiete vor.

7. Stadtebauliche Situation und gegenwartiger Bestand

71 Bauliche Entwicklung des Villengebietes ,,Annaberg“
Der Bebauungsplan ,Annaberg Teil V* ist Teil des historischen Villengebietes ,,Annaberg®.

Die historischen Villengebiete bilden neben den Kurgebauden und dem Kurpark einen wesentlichen
Bestandteil der europaischen Kurstadt des 19. Jahrhunderts. Baden-Baden weist ausgedehnte Vil-
lengebiete mit einer Vielfalt qualitatsvoller Architektur auf und gibt so eindrucksvoll Zeugnis von der
Zusammengehdrigkeit von Kuranlagen und reprasentativem Wohnen, auch als Ort des gesellschaft-
lichen Lebens. Villengebiete sind auch Ausdruck und Folge des zu Beginn des 19. Jahrhunderts
veranderten Empfindens gegenuiber der Natur: Mit der Villa und den Villengebieten wurde der Stadt-
korper zur freien Landschaft hin gedffnet und auch die Entwicklung zum ,Wohnen im Grinen® ein-
geleitet.

Die ersten Villen in Baden-Baden entstanden 1818 an den Hanglagen des Friesenbergs. Nach und
nach dehnte sich die Villenbebauung - ohne einen Ubergreifenden Erschlielungsplan - Uber die
Hange von Beutig-Quettig aus.

Fir das historische Villengebiet ,Annaberg”“ wurde um 1902/03 ein umfassender Strallen- und Er-
schlieRungsplan aufgestellt, um es als Wohngebiet gehobenen Charakters zu erschlielen. Die Stadt
plante die Anlage eines Villenviertels mit dazugehdrigen 6ffentlichen Grin- und Parkflachen. Hierbei
standen die stadtebaulich-gestalterischen Ideen der Gartenstadt Pate. Das zunachst als ,Villenvier-
tel Friedrichshohe" bezeichnete Stadterweiterungsgebiet wurde zusatzlich zu den bereits vorhande-
nen alteren Steigstrallen durch mehrere neue, dem Hanggefalle kurvig angepasste Fahrstral3en
sowie durch mehrere Staffeln (Treppenanalgen) erschlossen.

Die Rotenbachtalstrale ist eine der altesten Wegeverbindungen 6stlich der Altstadt, noch aus der
Zeit vor der Anlage des Villenviertels Annaberg. Wahrscheinlich noch mittelalterlichen Ursprungs,
fuhrte dieser vom Talgrund der Oos durch das Rotenbachtal nach Gernsbach. Der Ausbau des
neuen Quartiers wurde - ausgehend von der Rotenbachtalstrale - an der West- und Nordseite der
Hanglagen mit der Vincentistrale und Bernhardstraf3e begonnen. Damit gehdrt der Geltungsbereich
des Bebauungsplans zu den altesten Teilen des historischen Villengebietes ,,Annaberg®.

Wasserkunst Paradies

Da die Bebauung des Villengebietes Friedrichsh6he-Annaberg nach der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes 1903/04 nur schleppend in Gang kam und vor dem Ersten Weltkrieg hier nur wenige
blrgerliche Villen entstanden, wurde Max Laeuger 1921 mit der Planung einer Wasserkunstanlage
mit dem programmatischen Namen "Das Paradies" beauftragt. Das Paradies bildet die langste, ein-
drucksvollste und zugleich breiteste Staffel des Villenviertels Annaberg. Mit ihrer auf die Stiftskirche
ausgerichteten Blickachse ermdglicht sie nicht nur weit Gber die Grenzen des Wohngebiets, sondern
auch uber die Grenzen der Innenstadt hinaus einen weiten Ausblick. Mit der 1922-1925 nach Planen
Max Laeugers geschaffenen Wasserkunstanlage ,Paradies” erhielt das Gebiet eine bedeutende
Garten- und Wohnanlage und dadurch eine exklusive stadtebauliche Qualitat.

Die Wasserkunstanlage "Das Paradies" ist Kulturdenkmal nach § 12 Denkmalschutzgesetz Baden-
Wirttemberg (DSchG) (Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung) — siehe hierzu Kap. 4.8.

Die Wasserkunstanlage liegt zwar auf3erhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. Das un-
tere Ende der Anlage endet jedoch direkt am Rand des Plangebiets. Westlich der Bernhardstralle
befindet sich in der Achse der Wasserkunstanlage eine 6ffentliche Flache, die derzeit als Parkplatz
genutzt wird, aber keinen adaquaten Abschluss dieser hochwertigen Gartenanlage darstellt. Diese
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Gegenseite des unteren Endes der Wasserkunstanlage soll als eine adaquat gestaltete héherwer-
tige Grunflache entwickelt werden — siehe Kap. 8.2. Als Begriindung flur diese Umgestaltung dient §
2 Abs. 3 DSchG, wonach Gegenstand des Denkmalschutzes auch die Umgebung eines Kulturdenk-
mals ist, soweit sie fur dessen Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung ist.

7.2 Stadtebauliche Struktur des Plangebiets

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Annaberg Teil V* umfasst den Bereich des historischen
Villengebiets ,Annaberg“, welcher noch nicht von einem Bebauungsplan Uberplant war. Das Plan-
gebiet des Bebauungsplanes liegt am westlichen unteren Rand des historischen Villengebietes ,,An-
naberg“ und reicht bis zur ,Seufzerallee®.

Die Bebauung besteht aufgrund unterschiedlicher Bauphasen aus unterschiedlichen Gebaude- und
Gestalttypen. Dadurch umfasst der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans keinen historisch ge-
schlossenen Bereich. Die das historische Villengebiet ,Annaberg“ pragende historische Villenbebau-
ung befindet sich vorwiegend aulierhalb des Plangebiets in den dstlich und sidlich angrenzenden
Bereichen. Trotzdem ist das Plangebiet ein wichtiger Bestandteil des historischen Villengebietes
»~Annaberg® und tragt wesentlich zum Erscheinungsbild der Kurstadt Baden-Baden bei.

Historische Bebauung

Bei Beginn der Entwicklung des Villenviertels Annaberg war ein Teil der Rotenbachtalstralte bereits
bebaut. Diese in Teilen als Blockrandbebauung gestaltete grinderzeitliche Bebauung entstand in
den 1880er und 1890er Jahren und wurde nach 1903 durch einige mehrgeschossige Wohn- bzw.
Wohn- und Geschéaftshduser nordwestlich der Rotenbachtalstral’e angrenzend an die Seufzerallee
erganzt.

Die Bebauung der angrenzenden Hanglagen des historischen Villengebietes ,Annaberg“ begann mit
der VincentistralRe und der Bernhardstral3e. Die entlang von Bernhardstralle und Vincentistralle er-
bauten Villen und andere historischen Bauten sind nur vereinzelt vor 1900 entstanden, der gréRere
Anteil wurde in den Jahrzehnten vor und nach dem 1.Weltkrieg errichtet. Dies trifft innerhalb des
Plangebiets vor allem fur die Bebauung zwischen Bernhardstrafle und Sponheimstral3e zu. Die his-
torische Bebauung ist daher hier gepragt durch einige Villen und Landhduser im Stil der Reformar-
chitektur. Hier befinden sich auch vereinzelt Wohnhausern im Stil der sog. ,neuen Sachlichkeit“ bzw.
~-gemafigten Moderne* aus den 1920er und 1930er Jahren.

Ein groRRes historisches Einzelgebaude ,Bergschloss® erganzt als Sonderbau die Bebauung und
hebt die Bedeutung des gesamten Villengebietes fir die Gesamtstadt hervor. Das zur Stral3e drei-
geschossige verputzte Wohngebaude "Bergschloss" mit Sandsteingliederung wurde vor 1891 als
Kurhaus "Annaberg" errichtet. Das Gebaude mit seinen giebelbekronten Seitenrisaliten und dem mit
einem Turm Uberhdhten Mittelrisalit zeigt beachtenswerte Qualitaten historisierender Baukunst und
ist auch heute noch das dominierende Bauwerk dieses Stadtteils.

AuBerhalb des Geltungsbereichs befindet sich das grofe historische Einzelgebaude ,Magnetberg®.
Das Gebaude pragt das Orts- und Landschaftsbild des Bebauungsplans in besonderer Weise mit.

Neue Bebauung

Im Plangebiet befindet sich ein hoher Anteil von Neubauten, vorwiegend in der zweiten Halfte des
20. Jahrhunderts und auch nach 2000 errichtet. Zwei Bautypen pragen diese Neubebauung:

Ein- bis zweigeschossige Einfamilienhduser insbesondere aus den 1960er und 1970er Jahren wur-
den vor allem an den Hanglagen zwischen Bernhardstral’e und Annabergstralie errichtet. Diese
Wohnhauser entsprechen in Kubatur und Gebaudestellung dem Gebaudetypus der ,Kleinen Villa*
(siehe hierzu Kap. 8.1), gestalterisch eher dem Typus Einfamilienhaus.

Grol3volumige drei- bis viergeschossige Mehrfamilienwohngebdude entstanden vor allem an der un-
teren Annabergstrafe/Vincentistrale und an der Bernhardstrale im Bereich ,Am Bergschloss®. Teil-
weise entsprechen diese neuen Wohngebaude in Kubatur und Gebaudestellung dem grofRRvolumi-
gen Gebaudetypus der ,GrolRen Villa* (siehe hierzu Kap. 8.1). In den historischen Villengebieten

B-Plan Annaberg 5_2_6007_Begriindung_20260204.docx 15



wurden in der Regel dreigeschossige Mehrfamilienhauser als ,Etagenvilla® errichtet. Wegen man-
gelnder Einbindung in die pragende Grinstruktur und der Ausbildung mit Flachdachern oder sehr
flach geneigten Dachern stellen diese Bautypen jedoch teilweise gestalterische Fremdkoérper im Vil-
lengebiet dar - insbesondere in der Fernsicht vom Stadtkern und vom gegenuberliegenden Hang
aus.

Bebauungsstruktur

Die historischen Villengebaude sind in der Regel auf einfachen Grundformen aufgebaut. Die Uber-
baute Grundflache ahnelt fast immer einem Quadrat. Erker, Eingangsbereiche, Loggien, Zwerch-
hauser und andere gliedernde Bauteile treten nur wenig vor die Fassade, tiefe Einschnitte gibt es so
gut wie nie. Die Gebaude haben grofitenteils zwei Geschosse, so dass auch die Fassadenansichten
meistens einem Quadrat dhneln. Die Grundform der Villa ist also vorwiegend wurfelformig. Gebaude,
die von diesem Grundprinzip des wirfelférmigen Baukoérpers abweichen, verandern das Erschei-
nungsbild der Villengebiete erheblich und werden daher als stérend empfunden.

Die Bebauungsstruktur im Plangebiet ist aufgrund der unterschiedlichen Bauphasen teilweise hete-
rogen, die Bebauungsstruktur ist aber im Wesentlichen von Gebaudetypus der freistehenden Villa
gepragt, in Kubatur und Gebaudestellung haufig in der Form der zweigeschossigen ,Kleinen Villa“,
teilweise in Form der drei- und viergeschossigen ,Grofen Villa“.

Der Bereich Rotenbachtalstrale 4 bis 10 unterscheidet sich von dieser Villenstruktur. Hier wurde
vor Beginn der Bebauung des Villengebiets ,Annaberg“ schon Ende des 19. Jahrhunderts eine griin-
derzeitliche drei- bis viergeschossige Bauzeile errichtet.

Nutzungsstruktur

Das Plangebiet ist fast ausschlieRlich durch Wohnnutzungen gepragt. Vereinzelt werden die Wohn-
gebaude in geringem Umfang von Freien Berufen genutzt. Entlang der Rotenbachtalstral’e werden
in geringem Umfang die Erdgeschossflachen teilweise gewerblich genutzt.
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7.3 Griin- und Freiflachenstrukturen

Villengebiete sind Ausdruck und Folge des zu Beginn des 19. Jahrhunderts veranderten Empfindens
gegenuber der Natur: Mit der Villa und den Villengebieten wurde der Stadtkérper zur freien Land-
schaft hin geéffnet und auch die Entwicklung zum ,Wohnen im Griinen® eingeleitet. In einer Villa zu
wohnen bedeutete, nicht in einem Stadthaus innerhalb der Stadt(mauern) zu leben, sondern in der
freien Landschaft.

Wesentlicher Bestandteil einer Villa ist, dass sie in einen groRen Garten eingebettet ist und so in
unterschiedlicher Auspragung die Natur in Form einer gestalteten Naturlandschaft die Villa umgibt.
Die Villen reprasentieren sich zur Strafe hin nicht nur mit dem Gebaude, sondern auch mit ihren
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Garten und den oft exotischen Pflanzen darin. Auch dies ist ein besonderes Merkmal des Villenge-
bietes. Dieses Bild soll aus gestalterischen Griinden insgesamt geschiitzt werden. Mit den Festset-
zungen zu den uberbaubaren Grundstucksflachen kdnnen nachhaltig die Freiflachen der Grundstu-
cke geschitzt werden.

Die griinen Vorgartenzonen vor den Villen mit den Einfriedungen und Stitzmauern generieren trotz
aller Unterschiedlichkeit der einzelnen Gebaude in den Villengebieten ein pragnantes geschlosse-
nes Erscheinungsbild. Die Villen haben insbesondere auf den talseitigen Grundsttcken oder in den
ebenen Bereichen klassische Vorgarten. Sie sind durch einen Zaun gegen die Stralte abgegrenzt.
Die Garten sind Uberwiegend bepflanzt, lediglich die Wege zum Haus oder in den hinteren Grund-
stucksteil sind befestigt.

Die Einbettung der Gebaude in Grin hat einen nicht geringen Anteil an der hohen Wertigkeit und
dem speziellen Charakter der Gebiete. Das Plangebiet des Bebauungsplans ist im Wesentlichen
von diesen Grunelementen gepragt. Lediglich im Verlauf der Rotenbachtalstral3e fehlen grine Vor-
gartenflachen.

Die starke Durchgrinung der Villengebiete spielt auch bei der Fernsicht auf die Hange eine bedeu-
tende Rolle. Von besonderer Bedeutung im Plangebiet sind die griinen Grundstlcksfreiflachen pa-
rallel zum Hangverlauf zwischen den stral3enbegleitenden Bebauungen, die hier als Flachen ,Pra-
gende Griunkulisse* dargestellt sind. Bei einer mangelnden Durchgriinung der Zwischenbereiche
zwischen den Gebauden kann die landschaftliche Einbindung nur ungentigend ausgestaltet werden.
Dies ist bei den Talseiten der neuen Wohnbebauung ,Am Bergschloss*.

Herzstick des historischen Villengebietes ,Annaberg® ist die denkmalgeschitzte Wasserkunstan-
lage ,Das Paradies®, mit der das Straliennetz und die Bebauung des zwischen Bernhardstralie und
Markgrafenstrale ansteigenden Nordabschnitts ihre stadtebauliche Verklammerung erhalt. Die von
Max Laeuger konzipierte und 1925 eingeweihte Gesamtanlage (Treppenanlage mit Terrassen, Kas-
kade, Brunnenhaus sowie Grinanlagen und beidseitige Wohnbebauung) ist in ihrer Achse auf das
Zentrum der Altstadt/ Stiftskirche ausgerichtet. Die Wasserkunstanlage "Das Paradies" liegt nicht im
Geltungsbereich des Bauungsplanes, grenzt aber unmittelbar an. Die Zielsetzung der Konzeption
der denkmalgeschutzten Wasserkunstanlage mit der Sichtachse zur Stiftskirche hat gleichwohl
starke Auswirkungen auf das Plangebiet - siehe hierzu Kap. 7.1 sowie Kap. 8.2.
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74 Denkmalpflegerischer Werteplan ,,Innenstadt Baden-Baden“ vom 20.10.2023

Fir den Geltungsbereich der Gesamtanlagenschutzsatzung (siehe Kap. 4.7 und Kap. 11.2) ein-
schlieRlich der Bereiche der historischen Stadterweiterungen und historischen Villengebiete liegt der
Denkmalpflegerische Werteplan ,Innenstadt Baden-Baden® in der Fassung vom 20.10.2023 vor.

In dem Denkmalpflegerischen Werteplan ,Innenstadt Baden-Baden® sind auf Grundlage einer sys-
tematischen Bewertung die ,Kulturdenkmale gem. §§ 2, 12 und 28 DSchG (Gebaude und Einfrie-
dungen) und die ,Kulturdenkmale gem. §§ 2, 12 und 28 DSchG (Garten, Grinflachen)” dargestellt.
Ferner sind ,Erhaltenswerte historische Gebaude und Einfriedungen® sowie ,Erhaltenswerte Griin-
und Gartenflachen® gekennzeichnet.

Der Denkmalpflegerischer Werteplan ,Innenstadt Baden-Baden® stellt zwar im engeren Sinn kein
rechtliches Instrument zum Schutz und zum Erhalt der historischen Villengebiete und damit keine
verbindliche Vorschrift dar, gleichwohl hat er eine wichtige Funktion fir die Anwendung des Bebau-
ungsplans sowie der Gestaltungssatzung Historische Villengebiete Baden-Baden Teil 1 ,Annaberg®,
da er als gutachterliche Grundlage fir Genehmigungsentscheidungen herangezogen werden kann.

In der Planfassung des Bebauungsplans sind die Kulturdenkmale gem. §§ 2, 12 und 28 DSchG
(Gebaude und Einfriedungen) und Kulturdenkmale gem. §§ 2, 12 und 28 DSchG (Garten, Grinfla-
chen) auf Grundlage von § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich Gbernommen.

Siehe hierzu: Textliche Festsetzungen Teil C — Nachrichtliche Ubernahmen Nr. 3 sowie Begriindung
Kap. 4.8 sowie Kap. 11.4.

In der Planfassung des Bebauungsplans sind ferner die ,Erhaltenswerten historischen Gebaude®
aus dem Denkmalpflegerischen Werteplan ,Innenstadt Baden-Baden* als Hinweise Gbernommen.
Durch diese Darstellung wird darauf hingewiesen, dass die bauliche Anlage allein oder im Zusam-
menhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschaftsbild
pragt oder sonst von stadtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder kiinstlerischer Bedeutung
ist daher hdhere Anforderungen an die Gestaltung bestehen. Fir diese Gebaude und bauliche An-
lagen ist das planungsrechtliche Instrument der Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB anzuwenden.

Der Denkmalpflegerische Werteplan ,Innenstadt Baden-Baden“ bildet die Grundlage fir die abwa-
genden Entscheidungen bei der Anwendung der Erhaltungssatzung.

Siehe hierzu: Textliche Festsetzungen Teil D — Hinweise und Empfehlungen Nr. 1 sowie Begriindung
Kap. 4.6 sowie Kap.12.1.
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7.5  Verkehr und ErschlieBung / ruhender Verkehr
ErschlieBung

Der StraRenzug Vincentistralle / Rotenbachtalstral3e ist eine Ubergeordnete Stral’e und bindet die
Innenstadt mit dem Stadtzentrum von Baden-Baden an die Uberortliche Strale L 79 an. Daraus
ergibt sich eine nicht unerhebliche Verkehrsbelastung.

An der Abzweigung der Bernhardstral3e wurde 2008 eine Verkehrsmenge von 2.755 Kfz/4h gemes-
sen, an der Abzweigung der Vincentistral’e eine Verkehrsmenge von 2.540 Kfz/4h. Der LKW-Anteil
liegt unter 5%. Daraus ergibt sich eine DTV (durchschnittliche tagliche Verkehrsmenge) von ca.
10.600 bis 11.500 Kfz/24h.

Im Rahmen der Erstellung des angrenzenden Bebauungsplans ,Nachnutzung Ludwig-Wilhelm-Stift*
wurde 2017 eine Verkehrstechnische Stellungnahme erstellt (KOHLER & LEUTWEIN GMBH & CO.
KG, Verkehrstechnische Stellungnahme zum Ludwig-Wilhelm- Stift, November, 2017). Hier wurde
eine Verkehrsmenge von 11.520 — 11.660 Kfz/24h mit einem Schwerverkehrsanteil von 4,9 % /1,5
% tags / nachts ermittelt.

Die innere Erschliefung des Plangebiets erfolgt hier hauptsachlich durch die Bernhardstrale und
die VincentistralRe. Fur die Bernhardstralle wurde eine Verkehrsmenge von ca. 680 Kfz/4h gemes-
sen, fur die Vincentistralle von ca. 570 Kfz/4h.

Ruhender Verkehr

Fir den ruhenden Verkehr gibt es im Plangebiet keine grofieren 6ffentlichen Parkierungsanlagen.
An der Bernhardstralle gegeniber dem unteren Endes der Wasserkunstanlage ,Das Paradieses”
gibt es zurzeit eine kleine Stellplatzflache fir etwa 10 PKW. Diese Stellplatzflache soll zugunsten
einer adaquat gestalteten héherwertigen Grinflache als Endpunkt der historischen Wasserkunstan-
lage "Das Paradies" aufgegeben werden — siehe Kap. 4.8 sowie Kap. 8.2. Damit entfallen diese
wenigen oOffentlichen Stellplatzen. In der direkten Nachbarschaft sind aber im StralRenraum ausrei-
chend Parkmdglichkeiten vorhanden. Weitere 6ffentliche Parkmdglichkeiten gibt es teilweise entlang
der Stralien.

Bei der Entwicklung des Villengebietes in den 1920er Jahren musste die Unterbringung von Autos
im historischen stadtebaulichen und griinordnerischen Konzept des Villengebietes nicht besonders
berlcksichtigt werden. Heute erzeugt die einem gehobenen Wohngebiet gemafie Unterbringung der
PKW in dem hangigen Gelande vielfach gro3e Stérungen der schitzenswerten Grunstruktur. Mit
dem Parkierungskonzept werden die PKW sowohl in Garagen als auch in den Tiefgaragen grofRerer
Wohnanlagen schonender in die Hange eingebunden. Hierzu wird auf Kap. 9.6 verwiesen.

OPNV
Das Plangebiet wird durch mehrere Buslinien der Stadtwerke Baden-Baden gut erschlossen:
In der Rotenbachtalstrale verlaufen mehrere Buslinien (224, 205, 214, 244) mit zwei Haltestellen.

Uber die BernhardstraRe, HardstraRe und Markgrafenstrale wird das historische Villengebiet ,An-
naberg“ durch die Buslinien 204 und 205 durch den 6ffentlichen Nahverkehr erschlossen. Im Plan-
gebiet in der Bernhardstral3e befinden sich zwei Haltestellen.

7.6 Larmschutz

7.6.1 Anforderungen an den Immissionsschutz / Verkehrslarmeinwirkungen

Zur Beurteilung der Verkehrslarmeinwirkungen auf das geplante Vorhaben sind gemaf} DIN 18005
die Orientierungswerte anzuwenden. Die Orientierungswerte gelten auf3en, d. h. vor dem Gebaude,
und sind mit den prognostizierten Beurteilungspegeln zu vergleichen. Die DIN 18005 gibt folgende
Hinweise und Anmerkungen fir die Anwendung der Orientierungswerte:

Orientierungswerte sind als eine sachverstandige Konkretisierung der Anforderungen an den Schall-
schutz im Stadtebau aufzufassen. Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der stadtebaulichen
Planung erforderlichen Abwagung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen
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Belangen zu verstehen. Die Abwagung kann in bestimmten Fallen bei Uberwiegen anderer Belange
zu einer entsprechenden Zurlickstellung des Schallschutzes flihren.

Da die Werte der DIN 18005 lediglich eine Orientierungshilfe fir die Bauleitplanung sind, darf von
ihnen abgewichen werden. Entscheidend ist, ob die Abweichung im Einzelfall noch mit dem Abwa-
gungsgebot des § 1 Abs. 6 BauGB vereinbar ist. Eine Uberschreitung der Orientierungswerte fiir
allgemeine Wohngebiete um 5 dB(A) kann das Ergebnis einer gerechten Abwagung sein. (Bundes-
verwaltungsgericht, Beschluss vom 18.12.1990 (Az. 4 N 6.88).

Im Rahmen der Abwagung kénnen sich daher héhere Schallpegel ergeben. Hinsichtlich der Beur-
teilung von Verkehrslarmimmissionen wird der Abwagungsspielraum der schalltechnischen Belange
im Rahmen der stadtebaulichen Planung jedoch durch die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarm-
schutzverordnung eingeschrankt. Die Grenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung betragen in
Mischgebieten tags 64 dB(A), nachts 54 dB(A). Es wird davon ausgegangen, dass bei Einhaltung
der Werte fur Mischgebiete gesunde Wohnverhaltnisse noch gewahrt sind.

Die Schwelle zur larmbedingten Gesundheitsgefahrdung sowohl in den maf3geblichen Vorschriften
fur die Bekadmpfung des Verkehrslarms von Straflen und Schienenwegen, als auch in den diesbe-
zuglichen hochstrichterlichen Urteilen liegt aktuell bei 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts.

7.6.2 Ausgangsdaten und Ergebnisse

Von den auf das Plangebiet einwirkenden Straflen werden im Folgenden die Emissionspegel sehr
Uberschlagig ermittelt. Malgeblich bei der Betrachtung der Larmemissionen ist die Immissionsbe-
lastung entlang der Rotenbachtalstral3e. Fir die Rotenbachtalstralle wurde auf Grundlage einer Ver-
kehrserfassung 2008 eine DTV von ca. 11.500 Kfz/24h bei einem LKW-Anteil unter 5 % ermittelt.

Belastet ist insbesondere die Bebauung unmittelbar an der Rotenbachtalstral’e im engeren Bereich
RotenbachtalstralRe 2 bis 18. Auf Grundlage folgender Annahmen kann gemaR RLS-90 (Richtlinien
fur den Schallschutz an Straen) die Larmbelastung Uberschlagig ermittelt werden.

- DTV/24h: 11.500 Kfz

- Stralengattung: Gemeindestralle

- Hoéchstgeschwindigkeit: 30 km/h

- Stralenoberflache: nicht geriffelte Gussasphalte
- Steigung / Gefélle: 2 %

- Abstand zur Mitte des Fahrstreifens: 5 m

- Hohe des Immissionsortes: 5 m (Erdgeschoss)

Fir den engen Bereich Rotenbachtalstralle 2 bis 18 ergibt sich bei einer MalRgeblichen stindlichen
Verkehrsmenge von 690 KfZ/h ein Mittelungspegel tags ca. 67,1 dB(A) und nachts ca. 58,2 dB(A).
Hier stehen die Gebaude unmittelbar an der Rotenbachtalstralle.

Die ubrige Bebauung im Plangebiet ist von der Rotenbachtalstrale im Durchschnitt ca. 30 m ent-
fernt. Hier ergibt sich ein Mittelungspegel tags 59,2 dB(A) und nachts ca. 50,8 dB(A). Hier haben die
Wohngebaude einen Abstand von ca. 30 m.

Die Bernhardstraf3e und Vincentistralle dient der Erschlieung des inneren Bereichs. Die Verkehrs-
belastung DTV/24h betragt hier ca. 2.800 Kfz/24h. Die Wohngebaude haben im Durchschnitt einen
Abstand zur Stra3enmitte von 10 bis 15 m. Als Mittelungspegel ergeben sich hier tags ca. 55,7 dB(A)
und nachts ca. 48,3 dB(A).

Die uberschlagige Ermittlung der Mittelungspegel erfolgte auf Grundlage des ,db-Rechners” der
Stadtebauliche Larmfibel Online, Stand: Februar 2014 des Ministerium fir Verkehr und Infrastruktur
Baden-Wirttemberg in Zusammenarbeit mit dem Amt fiur Umweltschutz Stuttgart.

In einem Immissionsgutachten werden in der Regel dezidierte Berechnungen durchgeflihrt, die zu
konkreteren Ergebnissen fliihren kdnnen. Fur eine tUberschlagige Einschatzung wird die angewandte
Methode als ausreichend betrachtet.
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7.6.3 Beurteilung

Mafgeblich fir die Immissionsbelastung ist der engere Bereich der Rotenbachtalstralle 2 bis 18 mit
einer Strallenrandbebauung. In dem als Allgemeines Wohngebiet festgesetzten Bereich ist der Ori-
entierungswert der DIN 18005 von tags 55 dB(A) um ca. 12 dB(A) uberschritten. Der Orientierungs-
wert der DIN 18005 von nachts 45 dB(A) ist ebenfalls um ca. 12 dB(A) Gberschritten. Die Grenzwerte
der Verkehrslarmschutzverordnung betragen in Reinen und Allgemeinen Wohngebieten tags 59
dB(A) und nachts 49 dB(A). Diese Grenzwerte werden ebenfalls Uberschritten. Die Grenzwerte der
Verkehrslarmschutzverordnung betragen in Mischgebieten tags 64 dB(A), nachts 54 dB(A) sind
ebenfalls Uberschritten. Bei diesen Grenzwerten handelt es sich um Mindestanforderungen an der
Grenze zur ,schadlichen Umwelteinwirkung. Die Schwelle zur larmbedingten Gesundheitsgefahr-
dung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) wird jedoch eingehalten.

Die Schalltechnische Untersuchung zum Ludwig-Wilhelm-Stift von 2017, welche im Rahmen des
Bebauungsplans ,Nachnutzung Ludwig-Wilhelm-Stift* erstellt wurde (KOHLER & LEUTWEIN GMBH
& CO. KG, Schalltechnische Untersuchung zum Ludwig-Wilhelm-Stift, November, 2017) kommt zu
einem vergleichbaren Ergebnis: ,An den zur Rotenbachtalstralie gerichteten Gebaudefassaden wer-
den trotz einer Geschwindigkeitsbeschrankung von 30 km/h sowohl die Orientierungswerte der DIN
18005 als auch die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV fir allgemeine Wohngebiete im Tages-
und auch im Nachtzeitraum Uberschritten. Die Schwellenwerte zur Gesundheitsgefahrdung von 70
dB(A) tags und 60 dB(A) nachts werden jedoch nicht erreicht".

In den entfernteren Bereichen entlang der Rotenbachtalstral’e mit den Mittelungspegeln von tags
ca. 59,2 dB(A) und nachts ca. 50,8 dB(A) werden die Grenzwerte der Verkehrslarmschutzverord-
nung fur Reine und Allgemeine Wohngebiete knapp Uberschritten. Die Mindestanforderungen an der
Grenze zur ,schadlichen Umwelteinwirkung®, also die Grenzwerte der Verkehrslarmschutzverord-
nung fur Mischgebiete mit tags 64 dB(A) und nachts 54 dB(A), werden eingehalten. Bei Einhaltung
der Werte fur Mischgebiete sind gesunde Wohnverhaltnisse noch gewahrt (OVG Lineburg, Be-
schluss vom 04.12.1997 (Az. 7 M 1050/97).

Die Bereiche entlang Bernhardstral’e und VincentistralRe mit Mittelungspegel von tags ca. 55,7
dB(A) und nachts ca. 48,3 dB(A) Uberschreiten die Orientierungswerte fur Wohngebiete, die Werte
liegen jedoch innerhalb des Abwagungsspielraums von 5 dB(A).

7.6.4 Konfliktbewiltigung Schallschutz

Zur Konfliktbewaltigung hinsichtlich der Verkehrslarmeinwirkungen auf das Plangebiet insbesondere
entlang der Rotenbachtalstralde wurden die nachfolgend aufgeflhrten, potentiell in Frage kommen-
den Schallschutzmalinahmen betrachtet und bewertet:

Maflnahmen an der Quelle sind nicht realisierbar, da dies eine Reduzierung des Verkehrsaufkom-
mens oder eine weitere Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit einschlieBen wirde.
Eine Reduzierung des Verkehrsaufkommens ist im Rahmen dieses Bebauungsplans keine realisti-
sche Option.

Aktive SchallschutzmalRnahmen wie z.B. Larmschutzwande sind in Anbetracht der bestehenden
Straflenrandbebauung nicht realisierbar. Die Gebaude beidseits der Rotenbachtalstrafl3e sind denk-
malgeschitzte Gebaude. Aktive LarmschutzmalRnahmen kdmen einer Zerstérung des denkmalge-
schutzten Ensembles gleich.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen, lassen sich die Orien-
tierungswerte oder die Grenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung oft nicht einhalten. Wo im
Rahmen der Abwagung mit plausibler Begriindung von den Orientierungswerten abgewichen wer-
den soll, weil andere Belange wie hier die Belange des Denkmalschutzes und des Ortsbildes Uber-
wiegen, ist ein Ausgleich durch andere MalRnahmen vorzusehen und planungsrechtlich abzusichern.

Mégliche MaRnahmen sind z. B. geeignete Gebaudeanordnung und Grundrissgestaltung. Da es sich
bei dem vorliegenden Bebauungsplan um ein Bestandsgebiet handelt, kann sich eine solche Option
nur auf Neubauten beziehen. Die Neubaumdglichkeiten sind im Plan sehr eingeschrankt und nur
denkbar bei Rickbau eines Bestandsgebaudes. Die Mehrzahl der Gebaude sind Kulturdenkmale
oder zumindest als Erhaltenswerte historische Gebaude eingestuft.
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Somit verbleiben zur Konfliktbewaltigung nur bauliche Schallschutzmaflinahmen tbrig. Wie im Fol-
genden dargestellt, sind nur in den unmittelbar an der Rotenbachtalstralle gelegenen Gebauden
Uber ein Normalmalf hinausgehende bauliche Malhahmen am Gebaude selbst erforderlich.

7.6.5 Passiver Schallschutz

Nachfolgend werden die Grundlagen fir die Bemessung geeigneter objektbezogener passiver
Schallschutzmafinahmen gemal’ DIN 4109 sowie die Kriterien flir das Erfordernis schalld@mmender
Laftungseinrichtungen in Schlaf- und Kinderzimmern angegeben. Diese passiven Schallschutzmal}-
nahmen sind beim Neubau oder der Anderung von Gebauden mit schutzbedirftigen Aufenthaltsrau-
men zu beachten.

MaRgeblicher AuBRenlarmpegel

Bei erhdhten AuRenlarmeinwirkungen ist im Rahmen des Schallschutznachweises gegen Aulen-
larm gemalf’ DIN 4109 die ausreichende Luftschalldammung von AulRenbauteilen schutzbedurftiger
Aufenthaltsraume nachzuweisen. Grundlage hierzu bilden die mafigeblichen Aufdenlarmpegel. Die
malgeblichen AuRRenlarmpegel sind durch Addition von 3 dB(A) auf die Beurteilungspegel fur den
Tag nach DIN 18005 zu bilden.

Der Mittelungspegel tags liegt fir den Bereich unmittelbar entlang der Rotenbachtalstralle bei ca.
67,1 dB(A). Damit ergibt sich hier ein maligeblicher Aulenlarmpegel von 70 dB(A). Bei stark befah-
renen Stralden sind die nachtlichen Pegelwerte aber annahernd so hoch wie tagsuber. Betragt die
Differenz zwischen Tages- und Nachtwert des Aul3enlarmpegels weniger als 10 dB, wird daher nach
DIN 4109 als AuRRenlarmpegel der um 10 dB erhdhte Nachtwert angesetzt. Damit ergibt sich hier ein
malfdgeblicher AuRenlarmpegel von 68,2 dB(A).

Die Larmbelastung ist an der abgewandten Seite bei einer geschlossenen Bebauung ca. 15 dB, bei
lockerer Bebauung ca. 5 dB.

Die Zuordnung zwischen Larmpegelbereichen und dem maRgeblichen Aulienlarmpegel La erfolgt
auf Grundlage der Tab. 7 der DIN 4109-1.

Spalte 1 2 3 | 4 | 5
Raumarten
Larm- Aufenthaltsrdume in Wohnun- Biiro-
I- "Maligeblicher Bettenraume in Krankenan- | gen, Ubernachtungsraume in raume”
Zei pege Aulenlarmpegel” stalten und Sanatorien Beherbergungsstatten, Unter-
eile | bereich - - il und
richtsraume und Ahnliches Ahnliches
dB(A) Ruwres des Aulenbauteils in dB
1 I bis 55 35 30 -
2 Il 56 bis 60 35 30 30
3 1l 61 bis 65 40 35 30
4 v 66 bis 70 45 40 35
5 \ 71his 75 50 45 40
6 \l 76 bis 80 2) 50 45
7 VII > 80 2) 2) 50
" An AuRenbauteile von Raumen, bei denen der eindringende Aufzenlarm aufgrund der in den Raumen ausgelbten
Tatigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestelit.
2 Die Anforderungen sind hier aufgrund der &rtlichen Gegebenheiten festzulegen.

Anforderungen an die Luftschallddmmung von Aufenbauteilen - Tab. 7 der DIN 4109-1

Im Plangebiet betragen die maRgeblichen Auf3enlarmpegel innerhalb der bebaubaren Flachen un-
mittelbar an der Rotenbachtalstralle aufgerundet tags bei 70 dB(A), dies entspricht nach Abb. 17
den Larmpegelbereichen IV; nachts ca. bei 68,2 dB(A), dies entspricht ebenfalls den Larmpegelbe-
reichen V.

In den von der Rotenbachtalstrale ca. 30 m entfernteren Wohnbereichen betragen die mal3gebli-
chen AulRenlarmpegel aufgerundet tags bei 62,2 dB(A), dies entspricht nach Abb. 17 den Larmpe-
gelbereich lll; nachts ca. bei 60,8 dB(A), dies entspricht ebenfalls den Larmpegelbereichen llI.
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Bei den Bereichen entlang Bernhardstral3e und Vincentistralte mit Mittelungspegel von tags ca. 55,7
dB(A) und nachts ca. 48,3 dB(A) ergeben sich maligebliche AuRenlarmpegel von 58,7 dB(A) tags
und 58,3 dB(A) nachts. Dies entspricht jeweils Larmpegelbereich II.

Bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen entspricht die Fenster-Schallschutzklasse nach VDI 2719
dem Wert des Larmpegelbereiches minus 1 (z. B. Larmpegelbereich IV -> Fenster-Schallschutz-
klasse 3).

Vorbehaltlich des objektbezogenen Schallschutznachweises gegen Aullenlarm erfullen i. d. R. bis
zum Larmpegelbereich Il AuRenbauteile von Wohnungen, die den Anforderungen der Energieein-
sparverordnung (EnEV) gentigen, auch die Anforderungen an die Schalldammung. Fenster besitzen
hierbei gemaR VDI 2719 mindestens die Schallschutzklasse 2. Daraus ergibt sich, dass lediglich
innerhalb der bebaubaren Flachen unmittelbar an der Rotenbachtalstralle aufgrund des Larmpegel-
bereichs IV Fenster mit der Schallschutzklasse 3 erforderlich sind, also mit einer Schallschutzklasse,
die Uber das Ubliche Mal} hinausgeht.

Auf eine zeichnerische Festsetzung der mafigeblichen AuRenlarmpegel in der Planfassung des Be-
bauungsplans fir das gesamte Plangebiet wird aus diesem Grund verzichtet. Stattdessen werden
in der Festsetzung Nr. 12.2 die Larmpegelbereich textlich bestimmt. Diese Vorgehensweise ist auch
damit gerechtfertigt, dass es sich bei dem Plangebiet um ein bestehendes Wohngebiet handelt, in
welchem nur mit wenigen baulichen Aktivitaten zu rechnen ist. Der Bebauungsplan hebt ja auch vor
allem auf den Erhalt der bestehenden Bebauung ab. Malknahmen zum Larmschutz kommen vor
allem bei Umbauten und Instandsetzungen von Bestandsgebauden in Frage. Daher reicht hier bei
der Zuordnung der Larmpegelbereichen mit dem malfigeblichen AuRenlarmpegel eine Aufzahlung
der StralRenzeilen aus.

7.7 Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung erfolgt Uber die vorhandenen Leitungsnetze. Im Verlauf von Scheiben-
stral’e und Bernhardstral3e verlauft eine Hauptversorgungsleitung / Gashochdruckleitung. Im Ver-
lauf der Scheibenstral’e verlauft ferner eine Hauptversorgungsleitung / Wasserleitung. Zwischen
Vincenti- und Scheibenstralle verlauft eine Versorgungsleitung / Wasser auf einem gesonderten
Grundstuck.

Die Internetwerke der Stadtwerke Baden-Baden werden das Plangebiet mit Glasfaser ausbauen.
Deshalb werden hier Einrichtungen flr die Versorgung der Gebaude mit Glasfaser (u. a. Schachte
und Kabelverteiler) notwendig werden.

7.8 Altlasten

Fir den Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Annaberg Teil V* liegen keine Hinweise auf Altlasten
vor.

7.9 Artenschutz

Auf Grundlage einer Stellungnahme des FG Forst und Natur, vorgebracht im Rahmen des Scoping-
terrmins, war es nicht erforderlich, fur den Bebauungsplan ,Annaberg Teil V* ein Artenschutzgutach-
ten zu erstellen. Stattdessen sollte bei jedem Bauantrag die Untersuchung auf Vorkommen von Rep-
tilien, insbesondere von Eidechsen, gesondert durchgefiihrt werden. Gutachten sind dann zu for-
dern, wenn tatsachlich Eingriffe in Mauerstrukturen, Garten und Grunflachen geplant sind.

Auf Anregung des Fachgebietes Umwelt und Arbeitsschutz der Stadt Baden-Baden wurden nach
erfolgter Offenlage die Festsetzungen zum Artenschutz neu geordnet. Zur Vermeidung von arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestanden nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG (Stoérungs-, Tétungs-
und Schadigungsverbot) wurden mit den Festsetzungen 9.12.3 eine Reihe von Mallnhahmen zur
Vermeidung von Beeintrachtigungen und zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktio-
nalitat von Lebensstatten der nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 u. 14 BNatSchG geschutzter Tierarten getroffen.
Mit den Festsetzungen werden MalRnahmen zum Schutz und Erhalt der planungsrelevanten Arten
aufgenommen (Siehe Kap. 9.12.3).
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8. Planungsziele

8.1 Stadtebauliche Konzeption

Mit dem Bebauungsplan ,Annaberg Teil V* wird der letzte Teilbereich des historischen Villengebietes
»2Annaberg“ erfasst — mit Ausnahme des Grundstlicks des Hotels Magnetberg (Scheibenstralie 18).
Das Hotel Magnetberg hat 2023 seinen Betrieb eingestellt. Fir dieses Grundstiick soll im Zuge der
Nachnutzung mit einem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan die kinftige Nutzung planungsrecht-
lich gesichert werden.

Ziel des Bebauungsplans ist es, wie bei den Ubrigen Bebauungsplanen des Villengebietes ,Anna-
berg“, die erforderlichen planungsrechtlichen Festsetzungen zum Schutz des schitzenswerte Er-
scheinungsbildes zu treffen, um so die Qualitaten des historischen Villengebiets ,,Annaberg“ zu er-
halten und zu bewahren

Insbesondere werden folgende Planungsziele verfolgt:
- Erhalt und Sicherung des historischen Baubestandes

- Sicherung und Entwicklung der Grunstrukturen insbesondere auf den privaten Grundstu-
cken; Sicherung des erhaltenswerten Baumbestandes

- Malvolle Neuausweisung von Baufeldern fiir einzelne Neubauten
- Verhinderung einer weiteren, ungeregelten Nachverdichtung
- Sicherung der bestehenden Nutzungsstrukturen, insbesondere der Wohnnutzung

Das stadtebauliche Konzept geht von der erhaltenswerten historischen Villenstruktur des Villenge-
bietes ,Annaberg“ aus. In umfangreichen begleitenden Untersuchungen wurde das schutzenswerte
stadtebauliche und landschaftsplanerische Bild des Villengebietes ,Annaberg“ herausgearbeitet. Die
festgestellte Struktur aus nahezu wurfelférmigen Einzelgebauden mit geneigtem Dach, eingebettet
in groRe Garten, pragt auch das Plangebiet. Dieses Bild soll erhalten und malfvoll weiterentwickelt
werden. Auch flr Neubauten, An- und Umbauten soll das Gberkommene Bild des Villengebietes
angewendet werden.

Diese Zielsetzung entspricht dem Beschluss des Gemeinderats vom 24.06.2019, wonach die Bau-
fibel ,Historische Villengebiete Stadt Baden-Baden - Leitbild der baulichen Gestaltung® als bauge-
stalterisches sowie bauplanungsrechtliches Leitbild fur die zukunftige Entwicklung der historischen
Villengebiete der Stadt Baden-Baden vorzusehen und auf dieser Grundlage Bebauungsplane auf-
zustellen sind. Daher sollen im Bebauungsplan die Gberbaubaren Grundstiicksflachen, die zulassi-
gen Grundflachen und die zuldssigen Gebaudehohen derart festgesetzt werden, dass die beschrie-
bene Villenstruktur gesichert wird.

Dies entspricht auch der bisherigen Praxis bei der Aufstellung von Bebauungsplanen fur die histori-
schen Villengebiete in Baden-Baden. In allen historischen Villengebieten sind diese wesentlichen
planungsrechtlichen Aspekte auch bei eingefigten Neubauten in vielen Fallen eingehalten worden.
Hierzu haben die bestehenden Bebauungsplane, durch welche die Baufenster und Gebaudehdhen
streng geregelt wurden, wesentlich beigetragen. Die Baufenster sind tGberwiegend am Bestand ori-
entiert und bieten nur selten gréRere erweiterte Baumadglichkeiten.

Leitbild und Ziele fiir die Bebauung im Plangebiet

In den Untersuchungen der historischen Villengebiete wurden zwei grundsatzliche Villentypen fest-
gestellt: Die ,Kleine Villa“, meist von einer Familie genutzt, und die ,GrofRe Villa“, meist als Mieteta-
genvilla genutzt. Fur die Bereiche der ,Kleinen Villen® sind fir das Villengebaude Gberbaute Grund-
flachen bis 160 m? pragend, fir die ,GrofRen Villen* Gberbaute Grundflachen bis 250 m2. Diese bei-
den grundsatzlichen Gebaudetypen sollen auch im Plangebiet des Bebauungsplanes angewendet
werden.

In der Analyse der planungsrechtlichen Aspekte flir die historischen Villengebiete wurden Bereiche
festgestellt, die durch die Haufung eines Villentyps eindeutig gepragt sind. Es wurden aber auch
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Bereiche festgestellt, in denen keine eindeutige Pragung vorliegt. Um die zuklnftige Entwicklung
steuern zu kdnnen, wurden fur diese unbestimmten Bereiche Zielvorstellungen entwickelt.

Fir den Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Annaberg Teil V* sind in dem Plan ,Leitbild und Ziele
Villengebiet Annaberg“ diese Ziele dargestellt.

y -

ele

ild / Zi

Villa, Solitar,
besonders reprasentativ,
Pragung vorhanden und erhalten

Sonderbereich

D mit eigenen Gestaltregeln
GroRe Villa,
Pragung vorhanden und erhalten

4 GroRe Villa,
Pragung entwickeln, verstarken

Bereich von Bebauung freihalten

- Kulturdenkmal
Auszug aus: , Kleine Villa,
,Historische Villengebiete Pragung vorhanden und erhalten
St?dt' Baden'Bafjen - Erhaltenswertes Gebaude (Werteplan)
Leitbild der baulichen Gestaltung* Kleine Villa besonders hohe Anforderungen
I:I Pragung entwickeln, verstarken anMarAerngen
Ensemblebereich, besonders hohe
“stadtische” Anforderungen an Veranderungen und
StralRenrandbebauung, das Einfigen von Neubauten
Pragung vorhanden und erhalten
. X N « Blickbeziehung umfassend freihalten,
stadtische besonders hohe Anforderungen an
StraBenrandbebauung, die Dachlandschaft

Pragung entwickeln, verstarken
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Das historische Villengebiet ,Annaberg® insgesamt ist iberwiegend gepragt durch den Typus der
.Kleinen Villa“. Daher sollen die inhomogenen bzw. wenig eindeutigen Bereiche vor allem der ,Klei-
nen Villa“ vorbehalten bleiben — wie im ,Leitbild und Ziele Villengebiet Annaberg® in der Baufibel
dargestellt. FUr einige Bereiche, vor allem stadtnahe Bereiche, kommt auch der Gebdudetypus der
,Grolen Villa® in Frage, um hier den Rand des Villengebietes zu definieren.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans als Teilflache des historischen Villengebietes kénnen
beide Gebaudetypen festgestellt werden. Im Bereich zwischen BernhardstralRe und Annabergstralie
Uberwiegt z.B. der Villentypus ,Kleine Villa“. Der nordwestliche Teil des Plangebietes ist eher durch
den Typus ,Grol3e Villa* gepragt.

Das historische Einzelgebaude ,Bergschloss” sowie die geschlossene Baureihe an der Rotenbach-
talstral3e, weichen von der Typologie der Villenstruktur ab. Sie sind als Sonderformen zu bewerten.

Grundflachen

Gebaudegrundflache
bis 200 m?
Strukturprinzip kleine Villa

Gebaudegrundflache
groRer als 200 m?
Strukturprinzip Grofe Villa

e ¥

Analyse: Grundflachen der Gebaude
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Baukorperprinzip

Die historischen Villengebaude sind in der Regel auf einfachen Grundformen aufgebaut. Die tUber-
baute Grundflache ahnelt fastimmer einem Quadrat. Die Grundflachen Ubersteigen je nach Villentyp
selten eine Flache von 160 m? bzw. 250 m?. Eingangsbereiche, Loggien, Zwerchhauser und andere
gliedernde Bauteile treten nur wenig vor die Fassade, tiefe Einschnitte gibt es so gut wie nie. Die
Grundform der Villa ist vorwiegend wirfelférmig.

Entsprechend sollen im Bebauungsplan die Uberbaubaren Flachen durch annahernd quadratische
Zuschnitte festgesetzt werden. Die Festsetzungen zu den zulassigen GroéRen der Grundflachen kor-
respondieren dabei mit den in der Planzeichnung festgesetzten Giberbaubaren Grundstiicksflachen.
Die Trauf- und Firsthdhen ermdgliche in der Regel fur die kleineren Baufenster eine zweigeschos-
sige und fur die gréReren Baufenster eine dreigeschossige Bebauung. Damit wird eine dem festge-
stellten Bestand der ,Kleinen Villa“ als Einfamilienhaus und der ,GrofRRen Villa“ als Mehrfamilienhaus
entsprechende Bebauung ermdglicht. Durch die Kombination dieser Festsetzungen werden wirfel-
formige Gebaude gesichert.

Durch diese Festsetzungen zu den Baukdrpern werden sowohl die nach Denkmalrecht geschutzten
baulichen Anlagen als auch die sonstigen stadtgestaltpragenden Gebaude vor stérenden Verande-
rungen wie z.B. Anbauten geschitzt. Das Baukdrperprinzip wird auch fir mégliche Neubauten fest-
gesetzt. Das Plangebiet des Bebauungsplans ,Annaberg Teil V* wie auch das historische Villenge-
biet ,Annaberg” insgesamt ist groRtenteils vollstandig bebaut. Neubauten sind unter dem Gesichts-
punkt des Erhaltens und Bewahrens in der Regel nur dort mdglich, wo ein nicht stadtbildpragendes
Gebaude von geringerer Gestaltqualitat ersetzt wird oder wo innerhalb der stadtebaulichen Struktur
eine Nachverdichtung vertraglich ist. Auch fur diese Flachen werden Festsetzungen getroffen, die
dem beschriebenen wirfelférmigen Baukdrperprinzip entsprechen. Damit ist fir Neubauten gesi-
chert, dass diese sich stadtebaulich und auch gestalterisch einfugen.

Die wiurfelférmige Grundform ist eines der pragenden Gestaltungsprinzipien der Gebaude in den
historischen Villengebieten. Bauwerke, die von diesem Grundprinzip des wirfelférmigen Baukdrpers
abweichen, verandern das Erscheinungsbild der Villengebiete erheblich und werden daher als sto-
rend empfunden. Die strukturfremden Gebaude sind Uberwiegend in den 1960er und 1970er Jahren
errichtet worden. In den Bebauungsplanen, die bisher fur die historischen Villengebiet aufgestellt
wurden, wurden in der Regel bereits bestehende ,falsche” Baukdrper im Bestand festgesetzt. Es
war also keine Reparatur der stérenden Neubauten fur die Zukunft vorgesehen worden. In dem
Bebauungsplan ,Annaberg Teil V* sollen abweichend davon strukturfremde Baukoérper nicht tber-
nommen werden, sondern die Baufenster mit Gebaudekubatur oder Stellung korrigiert werden
(siehe Kap. 9.5). Dies schlief3t beispielsweise auch ein, dass fur die Einfamilienhduser an der An-
nabergstralle im Vergleich zum Bestand gréRere Baufelder ausgewiesen wurden, um zu ermaogli-
chen, dass hier Gebaude nach dem Baukoérperprinzip der ,Kleinen Villa“ errichtet werden kénnen.

Die Zielsetzung des Erhalts der schutzenswerten stadtebaulichen Struktur schlief3t auch eine Neu-
ausweisung eines Baufeldes fir einen Neubau ein. Es soll aber eine weitere, ungeregelte Nachver-
dichtung verhindert werden.

Das groRe historische Einzelgebaude ,Bergschloss” weicht von der Villenstruktur ab. Dieses Ge-
baude soll in ihrer Dimensionierung beibehalten werden, zumal es sich durch die umgebenden
Grundstucksfreiflachen und den Standort im Plangebiet in die umgebende Bebauungsstruktur har-
monisch einflugt. Das gleiche trifft auch fur das an das Plangebiet angrenzende grof3e historische
Einzelgebaude ,Haus Magnetberg“ aulerhalb des Geltungsbereichs zu.

Nutzungskonzept

Die bestehenden Nutzungsstrukturen, insbesondere die Wohnnutzung, sollen beibehalten werden.
Damit soll auch die Nutzung als gehobenes Wohngebiet gesichert werden. Die wenigen gewerbli-
chen Nutzungen, insbesondere entlang der Rotenbachtalstralie, sollen erhalten werden.
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8.2 Griinordnerische Konzeption

Ziel der grinordnerischen Konzeption ist die Sicherung und Entwicklung der Grinstrukturen insbe-
sondere auf den privaten Grundstlcken sowie die Sicherung des erhaltenswerten Baumbestandes

Wesentlicher Teil des Erscheinungsbildes des historischen Villengebietes ,Annaberg“, und damit
auch des Plangebietes, ist die Einbettung der Gebaude in groRe Garten mit groRen Baumen und
Strauchern. Die grolden rickwartigen Garten bilden teilweise zusammenhangende Griinbereiche.
Diese Grlunbereiche mit hohen Baumen sind insbesondere auch in der Fernsicht pragende Bestand-
teile des Villengebietes und sollen deswegen gesichert und geférdert werden. Auf3erdem sind diese
zusammenhangenden Grinbereiche aus 6kologischen Gesichtspunkten zu erhalten bzw. zu entwi-
ckeln.

Unterhalb der Neubebauung ,Am Bergschloss® an der BernhardstralRe fehlt leider die gebietstypi-
sche Eingriinung mit Strauchern und Baumen; dies macht sich in der Fernsicht negativ bemerkbar.
Daher ist hier im Bebauungsplan eine Flache fir Mallnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft mit bestimmten Qualitdtsmerkmalen fur die erforderli-
chen Nachpflanzungen festgesetzt.

Auch die strallenbegleitenden griinen Vorgarten und die historischen Einfriedungen sind Teil dieses
schutzenswerten Bildes. Sie werden im Bebauungsplan ebenfalls gesichert.

Die baumbestandenen geschwungenen Stralten und die kleinen 6ffentlichen Grinflachen an den
spitzen Enden der Blécke sind markante Charakteristika des Villengebietes ,Annaberg®; sie entstam-
men dem gestalterischen Konzept der Gartenstadt, das der Anlage des gesamten Villengebietes
»+Annaberg“ zugrunde lag. Der Bebauungsplan gibt dies mit den Festsetzungen wieder.

Von besonderer Bedeutung auch flir das Griinkonzept ist Wasserkunstanlage "Das Paradies". Diese
liegt zwar auRerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ,Annaberg Teil V*. Sie ist Kultur-
denkmal nach §12 Denkmalschutzgesetz Baden-Wiirttemberg (DSchG) (Kulturdenkmale von be-
sonderer Bedeutung) als Sachgesamtheit — sieh Kap. 4.8.

Die Bedeutung der Sichtachse der Wasserkunstanlage zum Altstadtzentrum und insbesondere zur
Stiftskirche hat Auswirkungen auf den Bebauungsplan. Die Sichtachse vom ,Paradies® zur Stifts-
kirche soll nicht nur von Gebauden, sondern auch von zu hohem Bewuchs freigehalten werden. Dies
wird Uber Festsetzungen zu maximalen Héhen von Baumen und Strauchern gesichert. Ferner soll
die Gegenseite des unteren Endes der Wasserkunstanlage, welche sich im Geltungsbereich dieses
Bebauungsplanes befindet, als eine adaquat gestaltete héherwertige Griinflache entwickelt werden.
Als Grundlage dieser MaRnahmen und Festsetzungen kommt § 2 Abs. 3 DSchG in Frage, wonach
Gegenstand des Denkmalschutzes auch die Umgebung eines Kulturdenkmals ist, soweit sie flr des-
sen Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung ist.
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Ausschnitt Bebéuungsplan: Grunflache unterer Endpunkt der Wasserkunstanlagé ,Das Paradies”
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9. Inhalt und Begriindung der Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch

9.1 Art der baulichen Nutzung

Das Plangebiet wird seinem Charakter entsprechend als Allgemeines Wohngebiet (WA) festge-
setzt.

9.1.1 Allgemeines Wohngebiet WA 1:

Der grofite Teil des Plangebietes ist durch freistehende Villengebaude gepragt. Dieser Bereich wird
seinem Charakter entsprechend als Allgemeines Wohngebiet mit dem Zusatz WA 1 festgesetzt.

Entsprechend der Gebietsausweisung sind Wohngebaude allgemein zulassig.

Anlagen fir Verwaltungen sind nur im Erdgeschoss und unterhalb des Erdgeschosses (Unterge-
schoss) gemaR § 4 Abs. 3i.V.m. § 1 Abs. 7 und Abs. 9 BauNVO ausnahmsweise zulassig.

Alle weiteren Nutzungen, die gemaR § 4 Abs. 2 allgemein bzw. nach Abs. 3 ausnahmsweise zulassig
waren, sind gemal § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO nicht zulassig bzw. gemal} § 1 Abs. 6 nicht Bestandteil
des Bebauungsplans.

Mit diesen Festsetzungen soll der Erhalt der Gebietsstruktur gesichert werden. Das Villengebiet ist
durch Wohngebaude gepragt.

Allgemeine Wohngebiete dienen gemall § 4 Abs. 1 BauNVO ,vorwiegend dem Wohnen“. Durch
Nichtwohnnutzungen soll nach Méglichkeit ein ungestértes Wohnen gewahrleisten sein. Dies pragt
seinen Gebietscharakter (BVerwG, Urteil vom 1. November 1974 — BVerwG 4 C 38.71 — BVerw-GE
47, 144). Daher ist auch zu prifen, ob weitere der in § 4 aufgefiihrten Nutzungen zulassig sind.

Nicht im Plangebiet selbst, aber im Gbrigen Villengebiet, kommen ganz vereinzelt Anlagen fir Ver-
waltungen im Sinne des § 4 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO vor. Diese sind mit der Wohnnutzung vertraglich,
daher soll diese Nutzung als Ausnahme zulassig sein.

In den letzten Jahren war im historischen Villengebiet ,Annaberg“ eine Verdrangung der Wohnnut-
zung zu Gunsten von Dienstleistungsunternehmen festzustellen. Da in Anbetracht der guten Ad-
resse des Plangebiets weiterhin die Gefahr besteht, dass Wohnnutzungen durch Buronutzungen
verdrangt werden, sind Anlagen der Verwaltung nur eingeschrankt im Erdgeschoss und unterhalb
des Erdgeschosses (Untergeschoss) zuldssig. Die geschossweise Nutzungsfestlegung, die das
Wohnen ab dem 1. Obergeschoss sichert, soll die Verdrangung der Wohnnutzung verhindern. Die
Zulassigkeit auch unterhalb des Erdgeschosses bezieht sich auf Geschosse, die wegen der Hang-
lage kein Vollgeschoss sind. Gelandeabgrabungen entlang von Gebauden zur Schaffung von Auf-
enthaltsraumen im Untergeschoss sind allerdings unzuldssig.

Die Ubrigen in § 4 genannten Nutzungen sind mit der Besonderheit des Gebietscharakters des Vil-
lengebietes nicht vertraglich und wirden diesen gefahrden.

Der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht stérende
Handwerksbetriebe, Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-
cke sowie sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe wirden hier die Wohnnutzungen storen.

Raume fir freie Berufe gem. § 13 BauNVO werden aber nicht ausgeschlossen, da diese Formen
der Nutzung in Villengebieten nicht uniblich sind und auch das Wohnen in der Regel nicht storen.

Betriebe des Beherbergungsgewerbes werden ausgeschlossen. Grundlage fur diesen Ausschluss
ist das ,,Beherbergungskonzept fur die Stadt Baden-Baden® von 2020, welches vom Gemeinderat
als Entwicklungskonzept gemaf § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen wurde.
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9.1.2 Allgemeines Wohngebiet WA 2

Die unmittelbar an der Sudseite der Rotenbachtalstral’e gelegene geschlossene Bauzeile Roten-
bachtalstralRe 2 bis 10 unterscheidet sich deutlich von der Gbrigen Bebauung und ist auf3erdem
durch Larmemissionen belastet. Daher wird hier der Katalog der Nutzungen gegenuber dem ubrigen
Villengebiet variiert und Nutzungen nach § 4 BauNVO in einer gréfieren Bandbreite zugelassen.

Entsprechend der Gebietsausweisung sind Wohngebaude allgemein zulassig. Die Ubrigen in § 4
BauNVO allgemein bzw. ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen werden entsprechend allgemein
bzw. ausnahmsweise zulassig. Die Zulassigkeit dieser Nichtwohnnutzungen wird jedoch dahinge-
hend eingeschrankt, dass sie auf Grundlage von § 1 Abs. 7 und Abs. 9 BauNVO nur im Erdgeschoss
und unterhalb des Erdgeschosses (Untergeschoss) zulassig sind. Die geschossweise Nutzungsfest-
legung, die das Wohnen ab dem 1. Obergeschoss sichert, soll ebenso die Verdrangung der Wohn-
nutzung verhindern. Andererseits wird so fir die Erdgeschosszonen, in der die Qualitat des Woh-
nens aufgrund der Larmbelastung eingeschrankt ist, eine Bandbreite von Nutzungen ermdglicht, die
gebietsvertraglich sind.

In Anbetracht der Larmbelastung sind Anlagen fir Verwaltungen in diesem Teilbereich auch in den
Ubrigen Geschossen zulassig.

Als Ausnahmen sind auch Betriebe des Beherbergungsgewerbes zulassig. Das ,Beherbergungs-
konzept fir die Stadt Baden-Baden* sieht flr diesen Bereich auf Grundlage einer Einzelfallprifung
eine ausnahmsweise Zulassigkeit von kleinteiligen Beherbergungsnutzungen vor. Da diese Teilfla-
che des Geltungsbereichs des Bebauungsplans durch den OPNV gut erreichbar ist und nahe der
touristischen Ziele liegt, widerspricht eine solche Nutzung nicht dem Beherbergungskonzept. Auf-
grund der Larmproblematik soll fir diesen Bereich damit eine weitere Nutzungsmaoglichkeit neben
der Wohnnutzung bestehen.

Wie im mit WA 1 festgesetzten Gebiet werden Ferienwohnungen nach § 13a BauNVO ausgeschlos-
sen. Der Bebauungsplan ,Ausschluss von Ferienwohnungen im Bereich der Kernstadt® Uberlagert
den Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Annaberg Teil V. Hier sind Ferienwohnungen nach
§13a BauGB unzulassig. Entsprechend werden auch im Teilbereich WA 2 Ferienwohnungen nach
§ 13a entsprechend ausgeschlossen.

Gartenbaubetriebe und Tankstellen, sind aus den in Kap. 9.1.1 genannten Grinden ebenfalls aus-
geschlossen.

9.1.3 Beherbergungskonzept fiir die Stadt Baden-Baden

Das ,Beherbergungskonzept fir die Stadt Baden-Baden®, 2020 von CIMA Beratung + Management
GmbH erstellt, wurde vom Gemeinderat als Entwicklungskonzept gemafl § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB
beschlossen und ist gemal § 1 Abs. 6 Nr. 11 bei der Aufstellung der Bauleitplane insbesondere zu
berlcksichtigen.

Flr eine gezielte rdumliche Steuerung der Entwicklung von Nutzungen, die der touristischen Beher-
bergung dienen, bedarf es einer von Einzelfallen unabhangigen tbergeordneten, stadtebaulich be-
grundeten Konzeption, mit der eine einheitliche und rechtssichere Beurteilungsgrundlage fur den
Umgang mit derartigen Nutzungen in der Stadt Baden-Baden geschaffen wird. Aus diesem Grund
wurde 2020 ein Beherbergungskonzept erstellt, welches auf Basis der Analyse und den hieraus
abgeleiteten Zielsetzungen Standorte und Marktsegmente empfiehlt, an denen Beherbergungsnut-
zungen ausnahmsweise zugelassen oder ausgeschlossen werden sollten.

Flr das historische Villengebiet ,Annaberg” wird empfohlen, Genehmigung von ausgewahlten Be-
triebstypen nur noch ausnahmsweise und nach Prufraster zuzulassen und weitere Beherbergungs-
angeboten, insbesondere Ferienwohnungen und private Vermietungen, auszuschlieRen. Es wird
eine Marktbeobachtung empfohlen: Bei der Neuaufstellung und Anderung von Bauleitplanen sollte
anlassbezogen eine Uberpriifung restriktiver Festsetzungen bzgl. der Zuléssigkeiten von Beherber-
gungsbetrieben und Ferienwohnungen durchgefihrt werden.

Der Teilbereich Annaberg wurde aufgrund der touristischen Bedeutung bei gleichzeitig stark be-
grenztem Nachverdichtungspotenzial (topografische Situation) flir eine ausnahmsweise Ansiedlung
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von kleinteiligen Beherbergungsnutzungen identifiziert. Betriebswirtschaftlich wie auch stadtebau-
lich sind allerdings entsprechend der baurechtlichen Rahmenbedingungen und zur Vermeidung ne-
gativer stadtebaulicher Effekte die zentralen, verkehrsgunstigen Lagen und Lagen in raumlicher
Nahe zu den (touristischen) Zielen gegenliber Lagen abseits der Achsen und Ziele zu bevorzugen.

Auf dieser Grundlage werden in den mit WA1 gekennzeichneten Teilen Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes ausgeschlossen, u.a. weil die festgesetzte Bebauungsstruktur dafir nicht geeignet
ist.

Ferner werden Ferienwohnungen nach § 13a BauNVO ausgeschlossen. Auf Grundlage des ,Beher-
bergungskonzept fir die Stadt Baden-Baden® wurde der Bebauungsplan ,Ausschluss von Ferien-
wohnungen im Bereich der Kernstadt® aufgestellt, der den Geltungsbereich des Bebauungsplans
»<Annaberg Teil V* Uberlagert (siehe Kap. 4.5). Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind Fe-
rienwohnungen nach §13a BauGB unzuldssig. Zur Begrindung des Ausschlusses wird auf die Be-
grindung zum Bebauungsplan ,Ausschluss von Ferienwohnungen im Bereich der Kernstadt® ver-
wiesen.

Mit dem Bebauungsplan wird diese Nutzungsregelung tbernommen. Aus Griinden der Rechtssi-
cherheit werden bei den Festsetzungen zur Art der Nutzung Ferienwohnungen nach § 13a entspre-
chend ebenso ausgeschlossen. Ferienwohnungen sind im Katalog der Nutzungen nach § 4 BauNVO
zwar nicht explizit genannt, waren aber als Betriebe des Beherbergungsgewerbes oder als sonstige
nicht storende Gewerbebetriebe als Ausnahmen zulassig. Daher ist aus Griinden der Klarheit erfor-
derlich, den Ausschluss von Ferienwohnungen in die textlichen Festsetzungen aufzunehmen.

Gartenbaubetriebe und Tankstellen, welche gemal § 4 Abs. 3 BauNVO als Ausnahmen zugelassen
werden kénnen, werden ausgeschlossen, da diese sich deutlich von der vorhandenen Bebauung
unterscheiden und der angestrebten Entwicklung entgegenstehen. Tankstellen bendtigen in der Re-
gel einen geeigneten Standort an einer 6ffentlichen Stral’e mit ausreichendem Durchgangsverkehr.
Fir einen Gartenbaubetrieb fehlen die daflr erforderlichen Flachen.

9.2 MaR der baulichen Nutzung

Ziel des Bebauungsplans ist es, die Qualitaten des historischen Villengebiets ,Annaberg“ zu erhalten
und zu bewahren. Mit dem Bebauungsplan sollen die erforderlichen planungsrechtlichen Festset-
zungen zum Schutz des schutzenswerte Erscheinungsbildes getroffen werden.

Die historischen Villengebaude sind in der Regel auf einfachen Grundformen aufgebaut. Die tber-
baute Grundflache ahnelt fast immer einem Quadrat. Die Grundform der Villa ist vorwiegend wurfel-
formig. Mit dem Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Vorgaben zur Sicherung dieser
Bebauungsstruktur festgelegt. Dies erfolgt durch Festsetzungen zu den Baukdrpern, zur Gebaude-
kubatur wie Hohe und Breite oder zur Positionierung auf dem Grundstick. MaRgeblich hierfur sind
die Festsetzungen zum Malf} der baulichen Nutzung.

Das Maf der baulichen Nutzung wird durch Festsetzung der max. Grof3e der Grundflache (GR) und
die Festsetzung der max. zulassigen Gebaudehdhen (Trauf und Firsthéhe) festgesetzt. Entspre-
chend werden im Planteil des Bebauungsplans Festsetzungen zu den GréfRen der Grundflachen
sowie den Gebaudehohen durch Planeinschriebe festgesetzt. Die Festsetzungen zu den zulassigen
Grolken der Grundflachen korrespondieren dabei mit den in der Planzeichnung festgesetzten Uber-
baubaren Grundstucksflachen. Die Trauf- und Firsthéhen ermdgliche in der Regel fur die kleineren
Baufenster eine zweigeschossige und fur die grofReren Baufenster eine dreigeschossige Bebauung.

Die Festsetzung dieser Kombination von zulassiger GroRe der Grundflache und zuldssiger Gebau-
dehdhe hat sich in den Bebauungsplanen fur das historische Villengebiet ,Annaberg“ bewahrt und
wird in allen Bebauungsplanen angewandt.

9.2.1 GroRe der Grundflache
Festsetzung der zulassigen GroRe der Grundflache

Die zulassige GroRe der Grundflache wird in der Planfassung durch Planeinschrieb gebaudeweise
festgesetzt. Durch die Festsetzung der zulassigen Grofte der Grundflache als absolutes Flachen-
malfd in m? wird angestrebt, auf den einzelnen Grundstlicken jeweils vergleichbare Gebaudetypen
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bzw. Gebaudevolumen zuzulassen, unabhangig von der oft zufalligen Gré3e des Grundstlickes. In
Anbetracht der sehr unterschiedlichen Grundstlicksgréf3en, die sich z.T. auch bedingt durch die
Hanglagen durch unterschiedliche Grundstuckstiefen ergeben, ware die Festsetzung einer Grund-
flachenzahl ein ungeeignetes Instrument. Eine GRZ-Festsetzung ist als Verhaltniszahl konzipiert,
d.h. je groRer das Grundstick ist, umso groRRer darf die Uberbaubare Flache sein. Es wirden sich
bei Festsetzung einer GRZ zulassige Grundflachen ergeben, die sehr unterschiedlich sind und die
im Missverhaltnis zu den als Uberbaubar festgesetzten Grundsttcksflachen stinden.

Dabei ist natirlich sicherzustellen, dass die Hochstwerte der BauNVO nicht Gberschritten werden.
Fir ein Allgemeines Wohngebiet ist in § 17 BauNVO eine GRZ von 0,4 als héchstzulassiges Mald.

Die Festsetzungen zu den zulassigen GroRen der Grundflachen korrespondieren mit den in der
Planzeichnung festgesetzten Uberbaubaren Grundsttcksflachen. Damit wird die Eigenart des Ge-
bietes mit seinen lockeren Baustrukturen inmitten gewachsener Grin- und Freiflachen gesichert und
erhalten. Das fir die einzelnen Grundstiicke unterschiedliche Nutzungsmafl wurde unter Wirdigung
der Erhaltungsziele in Anlehnung an den Bestand getroffen.

Die Festsetzungen zu den maximal zulassigen GrofRen der Grundflachen orientieren sich an den
Grundsatzen, wie sie in der Baufibel ,Historische Villengebiete Stadt Baden-Baden - Leitbild der
baulichen Gestaltung® vorgegeben wurden. Fir die Bereiche der ,Groflien Villen* sind Grundflachen
bis 250 m? zulassig, fir die ,Kleinen Villen* Grundflachen bis 160 m2. Die Zuordnung der Flachen
zum GroRentyp bzw. Villentyp beruht auf ,Leitbild und Ziele Villengebiet Annaberg“ aus der Baufibel.

Regelungen auf Grundlage § 19 Abs. 4 BauNVvVO

Festsetzung Nr. 2.1 befasst sich mit Regelungen, die auf Grundlage von § 19 Abs. 4 BauNVO erfor-
derlich sind. Die Regelungen zu den Grundflachen der in § 19 Abs. 4 BauNVO genannten baulichen
Anlagen sind zur Sicherung einer geringen Grundstiicksversiegelung von besonderer Bedeutung:

Die Grundflachen baulicher Anlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO (Garagen und Stellplatzen mit ihren
Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14, baulichen Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache)
durfen jeweils die Halfte der fur das Grundstick zulassige Grundflache betragen. Damit werden
diese notwendigen Nebenanlagen unabhangig vom Baufenster ermdéglicht. Das Baufenster selbst
kann so in der gewlinschten nahezu quadratischen Form festgesetzt werden.

Der Begriff ,baulichen Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache“ umfasst auch Tiefgaragen. Insbe-
sondere um z.B. Tiefgaragen in ausreichender GroRe zu ermdglichen, ist als Ausnahme eine Uber-
schreitung der zulassigen Grundflache bis zu einer Grundflachenzahl von 0,8 gestattet. Die Uber-
schreitungsmaoglichkeit bezieht sich dabei auf die fur das Grundstick tatsachlich ermittelte GRZ von
0,8; d.h. das Grundstlck darf bis zu 80% fur bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache —
z.B. eine Tiefgarage - genutzt werden. Voraussetzung fur diese Ausnahme ist, dass die Gelande-
oberflache dauerhaft (gemal Festsetzung Nr. 14.6) begrint wird, die Versickerung des Oberflachen-
wassers Uber die belebte Bodenzone gewahrleistet bleibt und die Bodenfunktion erhalten bleibt. Mit
dieser Festsetzung korrespondiert Festsetzung Nr. 5 letzter Absatz: Bauliche Anlagen unterhalb der
Gelandeoberflache wie z.B. Tiefgaragen sind auch auflerhalb der festgesetzten Uberbaubaren
Grundstucksflachen zuldssig, sofern die Ubrigen Festsetzungen eingehalten sind (siehe Kap. 9.5).

9.2.2 Trauf- und Firsthohe

Ziel der Gestaltungssatzung ist es zum einen, das Satzungsgebiet in seiner historischen Gestalt zu
erhalten, zum andern soll gesichert werden, dass Neubauten sich an den Proportionen der umge-
benden historischen Gebaude orientieren. Die Gebaudeproportionen werden vor allem durch die
strallenseitige Gebaudelange, die Gebaudetiefe, die Gebaudehdhe (Firsthdhe) sowie durch die
Traufhéhe bestimmt. Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grundlage von § 7 (Dacher) der Gestal-
tungssatzung Historische Villengebiete Baden-Baden Teil 1 ,Annaberg“ grundsatzlich keine Flach-
dacher im Plangebiet zulassig sind.

Als notwendiger Bestandteil der Festsetzungen zum Mal} der Nutzung werden daher Festsetzungen
zu den Gebaudehdhen getroffen. Fur jede als Uberbaubar festgesetzte Flache wird die maximal
zulassige Firsthéhe und Traufhdhe festgesetzt.
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Durch die textlichen Festsetzungen wird definiert, wie Trauf- und Firsthéhe zu ermitteln sind. Diese
Definition entspricht den ortlichen Bauvorschriften zu den Traufhéhen und Firsthéhen in der Gestal-
tungssatzung Historische Villengebiete Baden-Baden Teil 1 ,Annaberg“ (Siehe Kap. 4.10).

Die Trauf- und Firsthéhen werden Uber Oberkante RohfulRboden Erdgeschoss Uber NN in Metern
festgesetzt. Die Festsetzungen orientieren sich am Bestand. Der Bestand wurde durch Auswertung
der vorhandenen Orthofotos vorgenommen. Die Festsetzung der Trauf- und Firsthéhen dient insge-
samt dem Schutz des Charakters des Gebietes.

Die Trauf- und Firsthdhen ermdgliche in der Regel fir die kleineren Baufenster eine zweigeschos-
sige und flr die groReren Baufenster eine dreigeschossige Bebauung. Damit wird eine dem festge-
stellten Bestand der ,Kleinen Villa“ als Einfamilienhaus und der ,Grol3en Villa“ als Mehrfamilienhaus
entsprechende Bebauung ermoglicht.

Im Bereich unterhalb der Wasserkunstanlage ,Das Paradies” wird lediglich eine eingeschossige Be-
bauung erméglicht, um die Sichtachse und das Sichtfeld freizuhalten. Auf Festsetzung zur Zahl der
zulassigen Vollgeschosse wird verzichtet, da das Mal} der baulichen Nutzung durch die Festsetzun-
gen von Trauf- und Firsthéhen ausreichend bestimmt ist. AulRerdem ist in Anbetracht der Hanglagen
eine eindeutige Zuordnung der Zahl der Vollgeschosse teilweise schwierig.

9.3 Festsetzung zur Hohenlage (§ 9 Abs. 3 BauGB)

Gemal § 18 Abs. 1 BauNVO sind bei Festsetzung der Hohe baulicher Anlagen die erforderlichen
Bezugspunkte zu bestimmen. Fir den Bebauungsplan ,Annaberg Teil V* wird die bewahrte Praxis
Ubernommen, als Bezugspunkt die Oberkante von Obergeschoss Rohful3boden des Erdgeschosses
Uber Normal Null (NN) festzusetzen. Die max. zulassigen Traufhéhen und Firsthéhen beziehen sich
auf diese Hohe des festgesetzten Erdgeschosses (RohfulRbodenhdhe).

Fir jede als Uberbaubar festgesetzte Flache wird fir das Erdgeschoss die RohfulRbodenhdhe in
Meter Uber NN festgesetzt. Die Festsetzungen orientieren sich am Bestand. Die Hohen der Ober-
kante Erdgeschoss (EG) des Bestandes wurde durch Auswertung der vorhandenen Orthofotos vor-
genommen; es wurden dabei die Hohen der Eingange gemessen.

Eine geringfugige Veranderung dieser Hohe von +/- 0,30 m ist zulassig, da das Erscheinungsbild
nicht beeintrachtigt wird.

9.4 Hauptfirstrichtung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die Stellung der Gebaude wird zeichnerisch durch die Baufelder geregelt. Die Positionierung der
Baufelder wird Uberwiegend in Anlehnung an den Bestand getroffen. Fur das historische Villengebiet
~<Annaberg“ ist typisch, dass die Gebaude mit ihrer Traufe zur Strale stehen. Die festgesetzte Stel-
lung der baulichen Anlage (Haupffirstrichtung) entspricht dieser Charakteristik.

9.5  Uberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3
BauNVO)

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Vorgaben zur Sicherung der Bebauungs-
struktur der Villen festgesetzt werden. Dies erfolgt durch Festsetzungen zu den Baukdrpern, zur
Gebaudekubatur wie Hohe und Breite oder zur Positionierung auf dem Grundsttck.

Entsprechend sollen im Bebauungsplan die Uberbaubaren Fldchen durch anndhernd quadratische
Zuschnitte festgesetzt werden. Die Uberbaubaren Grundsticksflachen werden in der Planzeichnung
durch Baulinien und Baugrenzen begrenzt. Die Festsetzungen zu den zulassigen Gréfen der Grund-
flachen korrespondieren mit den in der Planzeichnung festgesetzten Gberbaubaren Grundstucksfla-
chen.

Die ausgewiesenen Baufelder nehmen das Prinzip der villentypischen wirfelférmigen Baukdrper
auf. Die Baufelder orientieren sich an der fiur das historische Villengebiet Annaberg charakteristi-
schen GroRe und Stellung und entsprechen im Wesentlichen dem Gebaudebestand. Durch die
zeichnerischen Festsetzungen wird mit ausreichender Bestimmtheit gebaudeweise die jeweilige
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Bauweise festgesetzt, daher kann auf eine weitere Festsetzung von offener oder geschlossener
Bauweise verzichtet werden.

Neue Baufelder werden zur Korrektur der gebietsuntypischen Bauweise und Stellung ausgewiesen
(VincentistralRe 11, Scheibenstralle 13).

Baufelder flr Zweitgebaude auf einem Grundstlick werden nicht mehr ausgewiesen, um dem Cha-
rakter eines Villengebietes mit freistehenden Einzelgebauden zu entsprechen (Scheibenstralle 15).
Far die Hintergebaude Rotenbachtalstralle 6, 8 und 10 werden keine Baufenster ausgewiesen, um
zu enge Wohnsituationen nicht zu verfestigen. Diese Hintergebaude genieflen jedoch Bestands-
schutz; sie sind nachrichtlich als erhaltenswert gem. ,Denkmalpflegerischem Werteplan® ausgewie-
sen. Sind sie jedoch abgangig, darf an ihrer Stelle kein Neubau errichtet werden.

In den 1960er und 1970er Jahren sind teilweise strukturfremden Gebaude errichtet worden. In den
bisherigen Bebauungsplanen wurden solche bereits bestehende ,gebietsfremde“ Baukdrper im Be-
stand festgesetzt. In dem Bebauungsplan werden abweichend davon strukturfremde Baukorper bei
der Festsetzung zur Gberbaubaren Grundsticksflache (,Baufenster) nicht Gbernommen. Stattdes-
sen werden die Baufenster mit Gebaudekubatur oder Stellung auf Grundlage der angestrebten Bau-
korperstruktur festgesetzt. Die bestehenden Gebaude geniefl3en Bestandsschutz.

FUr das Grundstiick Annabergstrale 7 wird kein Baufeld ausgewiesen, um den gebietstypischen
und 6kologisch wertvollen Griinbereich freizuhalten.

Baulinien/Baugrenzen:

Baulinien werden fir die zum StralRenraum hin gewandten Gebaudeteile zum Erhalt von Baufluchten
festgesetzt sowie flr denkmalgeschitzte Gebaude verwendet.

Baugrenzen werden auf den vom Stralienraum abgewandten Gebaudeseiten sowie zur Stralle hin
in den Bereichen festgesetzt, wo die stadtebaulichen Strukturen nicht durch klar erkennbare Bau-
fluchten bestimmt werden.

Méglichen Uberschreitungen der Baulinien- und grenzen durch untergeordnete Bauteile wie Trep-
penhauser, Erker, Balkone, nicht Giberdachte Terrassen etc. entsprechen dem Gebietscharakter und
sind mit einem begrenzten MaR zuldssig. Die Uberschreitungsmoglichkeiten werden begrenzt, um
den gebietstypischen Charakter der Gebaude zu sichern. Bei denkmalgeschutzten Gebduden wer-
den Uberschreitungsmaglichkeiten im Rahmen der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung gere-
gelt.

Die Uberschreitung der Baugrenzen und Baulinien mit Wintergarten wird ausgeschlossen, um die
gebietstypische klare Gebaudeform zu sichern.

Bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache

Die Festsetzung im letzten Absatz befasst sich mit der besonderen Problematik der gemaR § 19
Abs. 4 BauNVO zulassigen baulichen Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache (siehe hierzu auch
Kap. 9.2.1). Zur Klarstellung wird festgesetzt, dass bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberfla-
che wie z.B. Tiefgaragen auch auf3erhalb der festgesetzten Gberbaubaren Grundstucksflachen zu-
lassig, sofern die Ubrigen Festsetzungen eingehalten sind. Dies bezieht sich auf die Festsetzungen
Nr. 6.7 und Nr. 6.8 und insbesondere auf die Festsetzungen Nr. 2.1 Satz 2 und Nr. 14.6.

Diese Klarstellung, dass bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache wie z.B. Tiefgaragen
auch auBerhalb der festgesetzten Gberbaubaren Grundsticksflachen zulassig sind, war erforderlich,
da die ausgewiesenen Baufelder sich eng an den villentypischen wirfelférmigen Baukoérper orien-
tierten und im Wesentlichen dem Gebaudebestand entsprachen.

Die zuldssigen Uberschreitungen fiir Tiefgaragen und bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeober-
flache sind erforderlich, um die Unterbringung der PKW ohne starke Beeintrachtigung der Topografie
und der Grunstruktur zu gewahrleisten.
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9.6  Stellpldtze, Carports, Garagen und Tiefgaragen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und
§ 12 BauNVO)

Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs stellt fir das Villengebiet in Anbetracht des durchgriinten
Gebietscharakters und der Hanglage eine besondere Herausforderung dar und verlangt eine Reihe
von Regelungen. Die festgesetzten Einschrankungen zur Zahl und Lage von Stellplatzen und dem
Mal ihrer Zufahrten sind insgesamt zum Erhalt des Gebietscharakters mit seinen Grinstrukturen
erforderlich.

Aufgrund des Urteils des BVerwG vom 10.07.1997 (4 NB 15/97) sind Festsetzungen zum Standort
(Flachen) fur Stellplatze und Garagen mit ihren Einfahrten ausschliellich als bodenrechtliche Rege-
lung einzuordnen. Daher werden hier auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB Festsetzungen zu
den Flachen fur Stellplatze und Garagen mit ihren Einfahrten getroffen.

9.6.1 Stellplitze

Zunachst wird mit Festsetzung Nr. 6.1 die Zahl der offenen oberirdischen Stellplatze auf vier pro
Grundstuck begrenzt. Bei mehr als vier erforderlichen Stellplatzen auf dem Grundstlick sind diese
in einer erduberdeckten Tiefgarage zusammenzufassen und Uber eine gemeinsame Zu- und Abfahrt
zu erschlie®en. Damit soll zunachst die Inanspruchnahme der Grundstilicksfreiflachen durch Stell-
platze zur Wahrung des Grincharakters minimiert werden.

In der Vorgartenzone sind Stellplatze eingeschrankt und nur als offene, nicht Gberdachte Stellplatze
zulassig. Dies schlief8t in der Vorgartenzone Garagen und Carports aus. Auch Fahrradstellplatze
sind hier nur mit Einschrankungen zulassig: Mit Festsetzung Nr. 6.9 wird festgelegt, dass in der
Vorgartenzone im Bereich direkt vor den Hauptgebauden die Anlage von Uberdachten und/oder ein-
gehausten Fahrradstellplatzen nicht zulassig ist. Offene nicht tGberdachte Fahrradstellplatze sind
hier zulassig.

Ziel dieser Festsetzungen ist, die Vorgartenflachen als besonders gebietspragende Freiflachen von
Baukdrpern freizuhalten. Die grinen Vorgartenzonen vor den Villen mit den Einfriedungen und Stitz-
mauern generieren trotz aller Unterschiedlichkeit der einzelnen Gebaude in den Villengebieten ein
pragnantes geschlossenes Erscheinungsbild (siehe hierzu Kap. 7.3).

Da der Vorgartenbegriff nicht eindeutig selbsterklarend ist, wird mit Festsetzung Nr. 6.2 darauf ver-
wiesenen, dass diese zeichnerisch als Flache zum Anpflanzen (Index ,1%) festgesetzt sind. Die textli-
chen Festsetzungen Uber das Anpflanzen von Baumen und Strauchern korrespondieren mit diesen
Festsetzungen.

Bei den Regelungen zu den Stellplatzen und Garagen sowie Carports ist in Anbetracht der Hanglage
des Gebiets zwischen bergseitigen (Festsetzung Nr. 6.3) und talseitigen Grundstucken (Festsetzung
6.4) zu unterscheiden.

Flr beide Situationen ist festgesetzt, dass in der Vorgartenzone im Bereich unmittelbar vor den
Hauptgebauden die Anlage von oberirdischen Stellplatzen unzulassig ist. Ziel dieser Festsetzungen
ist, den Blick auf die Gebaude frei zu halten und eine ausreichende Begrinung der Vorgartenflachen
zu gewahrleisten. Aus diesem Grund sind in diesem Teil des Vorgartens auch eingehauste und/oder
uberdachte oberirdische Fahrradstellplatze nicht zulassig.

Bei den bergseitigen Grundsticken sind in den verbleibenden seitlichen Vorgartenbereichen sowie
seitlich der Hauptgebaude offene nicht Gberdachte Stellplatze zulassig. Bei den bergseitigen Grund-
stlicken ist dies jedoch nur als Ausnahme zuldssig, wenn die zur Herstellung der Stellplatze erfor-
derlichen Abgrabungen die Hohe von 1,0 m an keiner Stelle Uberschreiten. Strallenseitige Stutz-
mauern durfen hierfir auf einer Breite von max. 6,0 m unterbrochen werden.

Generell wird mit Festsetzung Nr. 6.10 festgesetzt, dass fur jedes Grundsttick jeweils nur eine ober-
irdische Zufahrt in einer max. Breite von 6,0 m allgemein zulassig ist. Diese Festsetzung wird ge-
troffen, da die vorhandenen Einfriedungen bei talseitigen Grundstliicken und Stiitzmauern bei berg-
seitigen Grundstiicken wesentlich zum Erscheinungsbild des Villengebiets beitragen und Teil des
schutzenswerten Gebietscharakters sind. Daher werden auch Einschrankungen fiir die Durchbre-
chung der Einfriedungen und Mauern vorgegeben.

B-Plan Annaberg 5_2_6007_Begriindung_20260204.docx 39



9.6.2 Garagen und Carports

Auch bei diesen Festsetzungen wird in talseitige Grundstlicke (Festsetzung Nr. 6.5) und bergseitige
Grundstucke (Festsetzung Nr. 6.6) unterschieden, um den unterschiedlichen topografischen Gege-
benheiten gerecht zu werden.

In den Vorgartenzonen sowohl der talseitigen als auch der bergseitigen Grundstiicke sind oberirdi-
sche Garagen und Uberdachte Stellplatze (Carports) nicht zulassig. Dies ist damit begriindet, dass
die durchgrinten Vorgartenzonen wesentlich zum griinen Erscheinungsbild des Villengebietes bei-
tragen. Um diese besondere Qualitat des Villengebietes zu schitzen sind die Vorgarten von Einbau-
ten freizuhalten. Ziel dieser Festsetzungen ist auch, den Blick auf die Gebaude frei zu halten und
eine ausreichende Begrunung der Vorgartenflachen zu gewahrleisten. Diese Festsetzung korres-
pondiert mit den grinordnerischen Festsetzungen zu den Vorgarten.

Bei den talseitigen Grundstlicken sind Garagen oder Carports in den Vorgarten ausnahmsweise
zuldssig, wenn ein Abstand von mind. 5,00 m, gemessen von der stral3enseitigen Grundstlicks-
grenze, eingehalten wird. Mit dieser Ausnahmeregelung wird dem Umstand Rechnung getragen,
dass Grundstlicke mit sehr gro3en Vorgartenzonen ausgestattet sind. Unter der Bedingung, dass
ein 5 m breiter griiner Streifen durchgangig frei bleibt. Aber auch hier gilt wie bei den Stellplatzen,
dass die Vorgartenzone im Bereich unmittelbar vor den Hauptgebauden freizuhalten ist. Ziel dieser
Festsetzungen ist auch hier, den Blick auf die Gebaude frei zu halten und eine ausreichende Begri-
nung der Vorgartenflachen zu gewahrleisten. Wie bei den Stellplatzen sind in den Flachen seitlich
der Hauptgebdude Garagen bzw. Carports zuldssig, allerdings nur an einer Gebaudeseite. Damit
soll vermieden werden, dass eine geschlossene Baureihe entsteht. Eine geschlossene Baureihe
wuirde den offenen Charakter der Bebauung und damit die Gebietscharakteristik storen.

Bei den Festsetzungen zu den bergseitigen Grundstiicken ist zu berticksichtigen, dass hier die Ge-
baude in der Regel weiter im Grundstiick mit gréRerem Abstand zur Stral3e positioniert sind, so dass
ein groller Gartenteil zu Stral’e hin angeordnet ist und diese Vorgartenzonen zum Strallenraum
durch die schitzenswerten Stiitzmauern gepragt. Offnungen fiir Garagen und Einfahrten missen
hier besonders sensibel eingefligt werden.

In der Vorgartenzone sind oberirdische Garagen und Uberdachte Stellplatze (Carports) nicht zu-
lassig. Sie sind hier ausnahmsweise zulassig, wenn sie die vorhandene Gelandeoberflache nicht
mehr als 1,00 m Uberragen. Damit sollen Garagen ermdglicht werden, die in die Hangkante einge-
graben sind. Zur Sicherung des Grlncharakters dieser Vorgartenzonen dirfen sie aber die vorhan-
dene Gelandeoberflache nur begrenzt Gberragen und sind au3erdem mit einer Vegetationsschicht
von mind. 10 cm zu Uberdecken und mindestens extensiv zu begrinen. Notwendige Anschittungen
sind dem vorhandenen Gelande weich anzugleichen.

Der Bereich direkt vor dem Hauptgebaude ist auch hier besonders geschutzt, in diesem Teil des
Vorgartens sind Garagen und Carports auch als Ausnahmen nicht zuldssig, um den Blick auf die
Gebaude frei zu halten.

Die Stitzmauern bilden an vielen Stellen im Plangebiet eine durchgehende Begrenzung des 6ffent-
lichen Raumes. Dieses Bild ist eine der wesentlichen Besonderheiten des Villengebietes und soll
soweit mdglich erhalten bleiben. Unterbrechungen durch Einfahrten und zurlickgesetzte Tore wiir-
den dieses Bild stark beeintrachtigen, besonders, wenn sie gereiht auftreten. Daher werden Fest-
setzungen zur Minimierung der Einschnitte getroffen: StralRenseitige Stitzmauern durfen fir die Er-
richtung von Garagen auf einer maximalen Lange von 6,0 m unterbrochen werden. Die der Stral3en-
begrenzungslinie zugewandte Seite der Garage darf maximal 1,0 m hinter die Stitzmauer treten.

Da die raumlichen Situationen im Plangebiet, insbesondere die Hohenlagen der Vorgarten in Bezug
zur Stral3e, sehr unterschiedlich sind, missen haufig individuelle Lésungen fur die Integration der
Garagen und Carports in die Hangkanten gefunden werden. Um dem gerecht zu werden, werden
im Sinne einer Auffangklausel Ausnahmen zugelassen: Ausnahmsweise darf dieser Abstand mehr
betragen, wenn dies aus Griinden der Verkehrssicherheit, zur Vermeidung von Larmbelastigung fir
die Nachbarschaft oder mit Ricksicht auf besondere Gelande- oder Grundstlcksverhaltnisse erfor-
derlich ist und diese im o6ffentlichen Interesse steht.
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9.6.3 Tiefgaragen und bauliche Anlagen unterhalb der Geldandeoberflache

Die Festsetzungen Nr. 6.7 und 6.8 beziehen sich generell auf bauliche Anlagen unterhalb der Ge-
ldndeoberflache. Tiefgaragen stellen eine Sonderform von baulichen Anlagen unterhalb der Gelan-
deoberflache dar. Welche Nutzungen in baulichen Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache zulas-
sig sind, wird durch keine Festsetzungen eingeschrankt. In Festsetzung Nr. 5 wird geregelt, dass
bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache wie z.B. Tiefgaragen auch aulierhalb der fest-
gesetzten uberbaubaren Grundstucksflachen zulassig sind, sofern die Ubrigen Festsetzungen ein-
gehalten sind (Siehe Kap. 9.5). Daraus ergibt sich, dass die in den Festsetzungen zur Art der bauli-
chen Nutzung zuldssigen Nutzungen hier mdglich sind. Gemal § 12 Abs. Abs. 2 BauNVO sind
Stellplatze und Garagen in einem Allgemeinen Wohngebiet (nur) fir den durch die zugelassene
Nutzung verursachten Bedarf zulassig.

Die hauptsachliche Nutzung von baulichen Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache ist die Nut-
zung als Tiefgarage. Die Festsetzungen 6.7 und 6.8 beziehen sich daher allgemein auf bauliche
Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache und im Besonderen auf die Tiefgarageneinfahrten. Im
Folgenden werden vor allem die Regelungen zu den Tiefgaragen behandelt. Die Regelungen zu den
Tiefgaragen sind entsprechend generell auf bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache an-
zuwenden.

Auf Grundlage von Festsetzung Nr. 6.1 wird die Zahl der offenen oberirdischen Stellplatze auf vier
pro Grundstlick begrenzt. Bei mehr als vier erforderlichen Stellplatzen auf dem Grundstiick sind
diese in einer erdiberdeckten Tiefgarage zusammenzufassen und Uber eine gemeinsame Zu- und
Abfahrt zu erschliel3en. Daher ist es erforderlich, Festsetzungen vor allem zu den Zufahrten zu den
Tiefgaragen zu treffen. Auch hier ist in Anbetracht der Hanglage des Plangebiets zwischen bergsei-
tigen und talseitigen Grundstticken zu unterscheiden.

Bei den talseitigen Grundstlicken (Festsetzung Nr. 6.7) missen bauliche Anlagen unterhalb der Ge-
landeoberflache, durch die das Baugrundstuick lediglich unterbaut wird, und damit auch Tiefgaragen,
einen Abstand von mind. 5,0 m zu 6ffentlichen und privaten Verkehrsflachen einhalten. Diese Fest-
setzung dient vor allem der baulichen Sicherheit der ErschlieRungsflachen.

Im Bereich zwischen Stralkenbegrenzungslinie und Gebaudevorderkante des Hauptbaukoérpers auf
der Vorgartenflache direkt vor den Hauptgebauden ist die Anlage von Tiefgarageneinfahrten unzu-
I&ssig. Wie bei den Festsetzungen zu Stellplatzen und Garagen wird auf die Freihaltung und Griin-
gestaltung der Vorgartenflache direkt vor dem Hauptgebdude besonders geachtet, um den Blick auf
die Gebaude frei zu halten und eine ausreichende Begriinung der Vorgartenflachen zu gewahrleis-
ten.

Bei den bergseitigen Grundstiicken (Festsetzung Nr. 6.8) ist die Integration in das Gelande einfa-
cher. Hier ist vor allem auf die Besonderheit der Abgrenzung der Grundstiicke durch gebietstypische
Stutzmauern zu achten. Wie bei den talseitigen Grundstiicken missen zunachst bauliche Anlagen
unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird, wie z.B.
Tiefgaragen, aus Sicherheitsgrinden einen Abstand von mind. 5,0 m zu 6ffentlichen und privaten
Verkehrsflachen einhalten. Hiervon sind aber Ausnahmen zulassig und geringere Abstadnde maglich,
wenn der Abschluss des Grundstlickes zur Verkehrsflache durch eine Stitzmauer hergestellt ist.

Da die Stutzmauern an vielen Stellen im Plangebiet eine durchgehende Begrenzung des 6ffentlichen
Raumes bilden, werden die entsprechenden Festzungen zu den Garagen fur Tiefgarageneinfahrten
Uubernommen, um erforderliche Einschnitte in Stitzmauern zu minimieren. Stral3enseitige Stlitzmau-
ern durfen fur die Errichtung von Tiefgarageneinfahrten auf einer maximalen Lange von 6,0 m un-
terbrochen werden. Der Abschluss der Tiefgarageneinfahrt zur StralRe hin darf maximal 1,0 m hinter
die Stutzmauer treten. Auch hier darf als Ausnahme dieser Abstand mehr betragen, wenn dies aus
Grinden der Verkehrssicherheit, zur Vermeidung von Larmbelastigung flr die Nachbarschaft oder
mit Rucksicht auf besondere Gelande- oder Grundstlcksverhaltnisse erforderlich ist und diese im
offentlichen Interesse steht.
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9.7 Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO

9.7.1 Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO

Die Zulassigkeit von Nebenanlagen wird eingeschrankt, um die Inanspruchnahme der Grundsttcks-
freiflachen durch Nebenanlagen zur Wahrung des Griincharakters des Villengebiets zu minimieren.

Wie bei den Stellplatzen ist in der Vorgartenzone im Bereich vor den Hauptgebauden die Anlage
von Nebenanlagen in Form von Gebauden oder aufgehenden Bauteilen (z.B. Gartenhitten, Gber-
dachte und eingehauste Fahrradstellplatze, Mullbehalterstandplatze) nicht zulassig. Ziel dieser Fest-
setzungen ist auch hier, den Blick auf die Gebaude frei zu halten und eine ausreichende Begriinung
der Vorgartenflachen zu gewahrleisten.

In den verbleibenden seitlichen Vorgartenbereichen und in den Flachen seitlich der Hauptgebaude
sind Uberdachte und eingehauste Fahrradstellplatze und Millbehalterstandplatze zuldssig. Dies ent-
spricht der Regelung zu den Stellplatzen.

Nebenanlagen, die der Kleintierhaltung dienen, sind ausgeschlossen, um die Wohnruhe nicht zu
storen.

Seitlich der Hauptgebdude sind Nebenanlagen in Form von Gebauden (z.B. Gartenhitten) nicht
zulassig. Damit soll gewahrleistet werden, dass die Solitare der Villengebaude nicht durch Neben-
gebaude z.B. in Form von Anbauten beeintrachtigt werden.

Die einschrankenden Festsetzungen zu Swimmingpools und gartenbezogene Nebenanlagen dienen
ebenso dem Erhalt des Gebietscharakters mit seinen Grinstrukturen. Da wie im gesamten Gebiet
das Freihalten von griinen Vorgarten von besonderer Bedeutung ist, wird festgesetzt, dass in den
Vorgartenzonen Swimmingpools nicht zuldssig sind. Bei dieser Festsetzung wird vom durchschnitt-
lichen Zuschnitt der Vorgartenzonen ausgegangen; diese sind im Durchschnitt in Bezug zum ge-
samten Grundstick schmal zugeschnitten. Fur Sonderfalle, wenn die Vorgarten sehr grof3 sind und
eine Mindesttiefe und Mindestbreite von jeweils 10 m aufweisen, sind Swimmingpools als Ausnahme
zugelassen.

Fir die ruckwartigen Grundsticksteile wird die Anzahl von Nebenanlagen dahingehend einge-
schrankt, dass pro angefangene 1.000 m? Grundstiicksflache einschlieRlich der privaten Grinfla-
chen eine gartenbezogene Nebenanlage bis zur Hoéchstzahl von 3 Anlagen zuldssig ist. Die garten-
bezogenen Nebenanlagen mussen einen Abstand von der Strallenbegrenzungslinie von mindes-
tens 10 m einhalten. Auch diese Festsetzungen dienen dem Erhalt der Durchgrinung des histori-
schen Villengebiets.

Der Ausschluss von Nebenanlagen in Flachen fir MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft ist flr deren Herrichtung und Erhalt notwendig.

9.7.2 Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 BauNVO

Mit den Festsetzungen wird sichergestellt, dass notwendige Nebenanlagen, die der Versorgung die-
nen, gebietsvertraglich hergestellt werden konnen.
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9.8  Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die Verkehrsflachen stellen fast ausnahmslos den Bestand dar, lediglich im Bereich unterhalb des
,Paradieses” mit der Einmundung der Scheibenstralle in die Bernhardstral3e wird die beabsichtige
Umgestaltung dargestellt. Hier soll fir den talseitigen Abschluss der Wasserkunstanlage ,Paradies®
ein angemessen gestalterischer Abschluss geschaffen werden.

Die baumiberstandenen strallenbegleitenden Grinflachen sind als verkehrsbegleitende Griinstrei-
fen dargestellt, um ihre Bedeutung fur das Erscheinungsbild wiederzugeben.

Die Bernhardstaffeln sind als Fuliweg dargestellt, um ihre Bedeutung fur die fullaufige ErschlieRung
in dem hangigen Gelande wiederzugeben.

9.9 StraBenbegrenzungslinien

Im Bebauungsplan sind die Stralienbegrenzungslinien zeichnerisch festgesetzt. Die Strallenbegren-
zungslinien grenzen Stralienverkehrsflaichen gegentber Stralenverkehrsflachen besonderer
Zweckbestimmung sowie gegeniber Flachen anderer Nutzungen ab.

9.10 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Am Rande des Plangebietes sidwestlich des Grundstlickes Vincentistralle 11 verlauft eine Haupt-
wasserleitung auf einer eigenen Parzelle. Das eingetragene Leitungsrecht betrifft allerdings auch
die Grundstlcke Vincentistralle 11 und Scheibenstrale 13.

9.11 Private Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Ein wesentliches Charakteristikum des historischen Villengebietes ,Annaberg“ ist seine starke
Durchgrinung und die Einbettung der Gebaude in grofle Garten mit grolen Baumen und Grof3strau-
chern. Zum Schutz und zum Erhalt dieser gebietspragenden Griinstrukturen sind daher Teile der
ruckwartigen Grundstucksflachen als Private Grinflachen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB festgesetzt.

Die Ausweisungen von Teilen der Grundstlicke als Private Griinflache garantieren nachhaltig den
Erhalt der Grinstrukturen des Plangebiets, da diese Flachen nicht zum Bauland zahlen (VGH Miin-
chen, Urt. vom 27.02.2018). Die Festsetzung als Private Grunflache entzieht das betreffende Grund-
stlcksteil weitgehend den Gestaltungs- und Nutzungsmoglichkeiten des Eigentimers. Diese Ein-
schrankung ist jedoch in Anbetracht der besonderen Bedeutung dieser Freiflachen fur das stadte-
bauliche Erscheinungsbild des Villengebietes gerechtfertigt. Die Festsetzung privater Grinflachen
kann dazu dienen, die stadtebauliche und nicht nur ékologische Funktion von ortsbildprédgenden
Freiflichen wie z.B. Hausgérten zu regeln (Battis-Krautzberger/Lohr, BauGB, 14. Aufl. § 9 Rn. 83).
Die fehlenden Griinstrukturen in der Wohnanlage ,,Am Bergschloss® zeigen deutlich die nachteiligen
Folgen flr das Ortsbild.

Im Denkmalpflegerischer Werteplan ,Innenstadt Baden-Baden“ sind auf mehreren Grundstlicken
Garten und Gartenflachen als Kulturdenkmal erfasst. Ferner sind im Plangebiet ,Erhaltenswerte
Frei-, Grin- und Gartenflachen® dargestellt. Damit dient die Ausweisung der privaten Grunflachen
erganzend auch dem Schutz dieser erhaltenswerten Gartenflachen,; dies ist jedoch nicht der haupt-
sachliche Grund fur die Festsetzung.

Die Zweckbestimmung der privaten Grunflache wird textliche festgesetzt: Die als Private Grunfla-
chen festgesetzten Flachen sind gartnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Um den
Gruncharakter der privaten Grunflachen zu sichern, wird die Anlage von Terrassen und Sitzplatzen
u. A. bis zu einer Flache von 10 m? begrenzt. Zur Klarstellung wird geregelt, dass die Anlage von
Wegen zulassig ist.

Die Festsetzungen zur Grundstlicksbepflanzung gewahrleisten eine angemessene Durchgriinung
der Grundstlicke — sowohl aus stadtebaulich-stadtgestalterischen als auch aus 6kologischen Griin-
den. Durch die Begrinung werden positive Wirkungen fir das Boden-, Wasser-, Klima- und das
biotische Potenzial sowie fur das Ortsbild erzielt. Insbesondere sollen hier auch die Defizite der
landschaftlichen Einbindung ausgeglichen werden. Bei den Pflanzvorschriften kénnen bestehende
Baume und Bepflanzungen in den privaten Grinflachen angerechnet werden.
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9.12 Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Fldachen fir MafRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20
und Nr. 14 BauGB)

Mit Festsetzungen fir Flachen sowie Malhahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft werden im Bebauungsplan Festsetzungen getroffen, die nichtbauliche
sonstige Bodennutzungen zum Gegenstand haben.

9.12.1 Baumpflanzungen in MaBnahmenflachen

Unterhalb der Neubebauung ,Am Bergschloss® an der Bernhardstrale fehlt die gebietstypische Ein-
grinung mit Strauchern und Baumen; dies macht sich in der Fernsicht besonders negativ bemerk-
bar. Daher ist hier im Bebauungsplan eine Flache fur Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (,Malinahmenflache®) mit bestimmten Qualitatsmerk-
malen flr die erforderlichen Nachpflanzungen festgesetzt.

Mit dieser Festsetzung soll die fehlende Durchgriinung im Bereich unterhalb der Neubebauung ,Am
Bergschloss® hergestellt und entsprechend der gebietspragenden Ausbildung geregelt werden. In
Anbetracht der besonders pragnant ins Auge fallenden nachteiligen Folgen fir das Ortsbild ist es
gerechtfertigt, hier landschaftspflegerische Malinahmen als stadtebaurechtliche Vorschrift zu erlas-
sen.

Die Festsetzungen zu den PflanzmalRnahmen sehen pro angefangene 200 m? der festgesetzten
Flache mindestens einen GroRbaum der Artenempfehlung der Liste 3 und zwei GrofR3straucher der
Artenempfehlung der Liste 2 vor. Damit ist eine dichtere Pflanzung im Verhaltnis zu den Pflanzvor-
schriften z.B. fur die Privaten Grunflachen (Festsetzung Nr. 11) bzw. fur die Grundstucksbepflan-
zungen (Festsetzung Nr. 14.1) vorgegeben.

9.12.2 Insektenfreundliche AuBenbeleuchtung

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen nachtaktiver Insekten wurde die Festsetzung zur insekten-
freundlichen AufRenbeleuchtung getroffen. Die Festsetzung dient somit dem Artenschutz.

Insekten orientieren sich bei Dunkelheit an natdrlichen Lichtquellen (Sterne und Mond). Kinstliche
Lichtquellen sind jedoch um ein Vielfaches heller, ndher und Uberstrahlen natirliche Lichtquellen.
Angezogen durch das kunstliche Licht und in ihrer Orientierung fehlgeleitet, werden sie durch den
Aufprall, die starke Hitzeentwicklung oder den Energieverlust beim Umkreisen der Lichtquelle geto-
tet. Um dies zu verhindern ist eine Festsetzung zur Verwendung von insektenfreundlicher Aul3en-
beleuchtung getroffen worden.

Auf Anregung des Fachgebiets Umwelt und Arbeitsschutz der Stadt Baden-Baden wurde die Fest-
setzung zur Vermeidung einer Anlockwirkung von Insekten und Fledermausen Uberarbeitet und kon-
kretisiert mit dem Ziel, dass die Au3enbeleuchtungen insektenfreundlich nach dem neuesten Stand
der Technik ausgefihrt werden.

Nach dem derzeitigen Stand der Technik gelten folgende Mindestanforderungen:
— Verwendung von Leuchtmittel mit warm-weif3em Licht (max. 3.000 Kelvin).
— Verwendung von UV-absorbierenden Leuchtenabdeckungen

— Insektenfreundliche Konstruktion der Leuchtengehause (Staubdicht, d.h. dicht gegen Ein-
dringen von Insekten, Oberflachentemperatur des Gehauses max. 40°C).

— Anstrahlung der zu beleuchtenden Flachen von oben nach unten, d.h. keine Lichtabstrahlun-
gen in die Horizontale.

— Einsatz von Zeit oder Sensor gesteuerten Abschaltvorrichtungen (Bewegungsmelder, Zeit-
schaltuhren, Dimmfunktionen, etc.)
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9.12.3 MaBnahmen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen und zur Sicherung der konti-
nuierlichen 6kologischen Funktionalitdt von Lebensstatten der nach § 7 Abs. 2 Nr.
13 u. 14 BNatSchG geschiitzter Tierarten

Auf Anregung des Fachgebietes Umwelt und Arbeitsschutz der Stadt Baden-Baden wurden die Fest-
setzungen zum Artenschutz nach erfolgter Offenlegung neu geordnet.

Bei Anderungen und Ergénzungen von Festsetzungen nach erfolgter Offenlage gem. § 3 Abs. 2
BauGB ist grundséatzlich zu prufen, ob diese mit den Verfahrensvorschriften gem. § 4a Abs. 3 BauGB
vereinbar sind. Dabei gilt: Wird der Entwurf des Bauleitplans nach dem Verfahren nach § 3 Absatz
2 oder § 4 Absatz 2 gedndert oder ergénzt, ist er erneut nach § 3 Absatz 2 im Internet zu veréffent-
lichen und sind die Stellungnahmen erneut einzuholen, es sei denn, die Anderung oder Ergénzung
flhrt offensichtlich nicht zu einer erstmaligen oder stdrkeren Berlihrung von Belangen.

Mit den neu formulierten Festsetzungen 12.2, 12.3.1 und 12.3.2 werden Festsetzungen zur Insek-
tenfreundlichen Auf3enbeleuchtung und zum Artenschutz lediglich konkretisiert. Mit den bisherigen
Festsetzungen 12.2 (Insektenfreundliche Auflenbeleuchtung) und 12.3 (ArtenschutzmalRnahmen
bei Umbau- und Neubaumalinahmen) war der Belang des Artenschutzes als zu beachtender Belang
bei Umbau und Neubaumalnahmen bereits erfasst.

Die Festsetzung 12.3.3 und 12.3.4 werden nun zusatzlich aufgenommen. Es wird hierbei davon
ausgegangen, dass diese Zusatze und Erganzungen zur Vermeidung von spiegelnden Fassaden,
Fenstern oder sonstigen Verglasungen sowie zur Vermeidung von Fallenwirkungen fir bodenge-
bundene Tiere bei der Errichtung von Licht-, Liftungs- und Entwasserungsschachten mit der Rege-
lung nach § 4a Abs. 3 BauGB vereinbar sind. Bei den zusatzlichen Festsetzungen handelt es sich
um Konkretisierung bestehender Festsetzungen sowie um untergeordnete erganzende Festsetzun-
gen, die die Gewichtung des Belangs nur unwesentlich verstarken. Die Belange des Artenschutzes
werden dadurch nicht erstmalig berlcksichtigt. Auch erhalten die Belange des Artenschutzes
dadurch kein starkeres Gewicht. Eine erneute Beteiligung ist daher nicht erforderlich.

MaRstab fir die Einschatzung ist die Abwégungsrelevanz der Anderung oder Erganzung. Die
(Neu-) Regelung von § 4a Abs. 3 BauGB greift klarstellend die bisherige Praxis auf, wonach von
erneuten Beteiligungen abgesehen werden kann, wenn mit Sicherheit nichts Abwégungsrelevantes
mehr (oder neu) zu erwarten ist (vgl. auch BVerwG Beschl. v. 18.12.1987 — 4 NB 2.87). Dies durfte
beispiels-weise bei einer bloRen Klarstellung oder Berichtigung einer Festsetzung regelmaflig der
Fall sein. (Auszug aus: Muster-Einflhrungserlass zum Gesetz zur Starkung der Digitalisierung im
Bauleitplanverfahren und zur Anderung weiterer Vorschriften (BauGBAndG 2023 — Mustererlass)
beschlossen durch die Fachkommission Stadtebau am 13.3.2024).

MaBRnahmen bei baulichen Vorhaben wie Riickbau oder Errichtung

Die Festsetzung 12.3.1 - Mallnahmen bei baulichen Vorhaben wie Riickbau oder Errichtung bezieht
sich auf bauliche MaRnahmen wie Abbruch von Bestandsgebauden bzw. Gebaudeteilen.

Abzubrechende Bestandsgebaude bzw. Gebaudeteile missen vorab auf gebaudebewohnende ge-
schitzte Tierarten (z.B. Haussperlinge, Hausrotschwanz, Mauersegler, Schwalben, Fledermause)
uberprift werden. Werden Hinweise auf geschitzte Arten gefunden, sind die Abrisszeiten und ggf.
weitergehende notwendige Malinahmen (z.B. Vermeidungs-/Minimierungsmaf3nahmen, vorgezo-
gene AusgleichsmalRnahmen zur Schaffung von Ersatzhabitaten im nahen Umfeld, 6kologische
Baubegleitung) mit der Unteren Naturschutzbehdérde in Abhangigkeit der flr die jeweilige Art zu be-
achtenden Schutzzeiten abzustimmen.

Diese Festsetzung wurde zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestadnden nach §
44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG (Stoérungs-, Tétungs- und Schadigungsverbot) getroffen. Zwar wurden
keine faunistischen Erfassungen und artenschutzrechtlichen Prifung durchgefuhrt, als allgemeiner
Grundsatz sind jedoch Vermeidungsmalfnahmen durchzufiihren. Mit der Festsetzung werden Mal3-
nahmen zum Schutz und Erhalt der planungsrelevanten Arten aufgenommen.

MaBRnahmen bei Eingriffen in bestehende Natursteinmauern

Festsetzung 12.3.2 bezieht sich auf Eingriffe in bestehende Natursteinmauern.
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Auf Grundlage einer Stellungnahme des FG Forst und Natur im Rahmen des Scopingtermins ist es
nicht erforderlich, fir den Bebauungsplan ein Artenschutzgutachten zu erstellen. Stattdessen soll
bei jedem Bauantrag die Untersuchung auf Vorkommen von Reptilien, insbesondere von Eidechsen,
gesondert durchgefuhrt werden. Gutachten sind dann zu fordern, wenn tatsachlich Eingriffe in Mau-
erstrukturen, Garten und Grunflachen geplant sind.

Als MalRnahme zur Vermeidung von Tatbestanden gem. § 44 BNatSchG wird zum allgemeinen
Schutz von Zauneidechsen festgesetzt:

Bei unvermeidbaren Eingriffen in bestehende Natursteinmauern bedarf es vorab einer artenschutz-
rechtlichen Untersuchung durch einen Sachverstandigen, insbesondere auf mégliche Vorkommen
geschutzter Eidechsen. Werden Hinweise auf geschitzte Arten gefunden, sind ggf. weitergehende
notwendige Malinahmen (z.B. Bauzeitenbeschrankungen, sonstige Vermeidungs-Minimierungs-
malinahmen, vorgezogene Ausgleichsmallnahmen zur Schaffung von Ersatzhabitaten im nahen
Umfeld, dkologische Baubegleitung) mit der Unteren Naturschutzbehdrde, in Abhangigkeit der fur
die jeweilige Art zu beachtenden Schutzzeiten, abzustimmen.

Von besonderer Bedeutung ist hierbei, dass auf Grundlage der LBO die Errichtung von Stiitzmauern
bis 2 m Hohe baurechtlich verfahrensfrei ist, dies schliet auch die Anderung von bestehenden
Statzmauern bis 2 m Hohe ein. Einer Anregung der Fachgebiet Bauordnung, die verlangte arten-
schutzrechtliche Untersuchung auf Vorkommen von Reptilien auf baurechtlich verfahrenspflichtige
MafRnahmen zu beschranken, kann aber nicht entsprochen werden. Die Festsetzung Nr. 12.3.2 -
Malnahmen bei Eingriffen in bestehende Natursteinmauern - leitet sich aus § 39 i.V.m. § 7 Abs. 2
Nr. 13 u. 14 BNatSchG zu den geschutzten Tierarten ab. Hierbei wird nicht danach unterschieden,
ob Maflinahmen baurechtlich verfahrenspflichtig sind. Eine Beschrankung auf baurechtlich verfah-
renspflichtige MaRRnahmen ist daher nicht zulassig.

MaBRnahmen bei spiegelnden Fassaden, Fenstern oder sonstigen Verglasungen

Zur Vermeidung erhdhter Kollisionsverluste von Vogeln an spiegelnden Fassaden, Fenstern oder
sonstigen Verglasungen sind folgende Maligaben einzuhalten:

— Glasflachen sind grundsatzlich mit einem verminderten Auf3enreflexionsgrad nach dem neuesten
Stand der Technik auszufuhren (derzeitiger Stand der Technik: Aulenreflexionsgrad max. 15 %).
Ausgenommen davon sind Lochfassaden mit Fenster < 1,5 m? oder einer Scheibenbreite < 50
cm, soweit ein Aufdenreflexionsgrad von 30 % nicht Gberschritten wird.

— Glasbrustungen, Durchsichten, freistehende Glasflachen, Eckverglasungen, grol¥flachige Vergla-
sungen und Glasfassaden sind nur zulassig, wenn sie mit hochwirksamen MaRnahmen gegen
Vogelschlag nach dem neuesten Stand der Technik ausgefuhrt werden.

Diese Vorkehrungen zur Vermeidung sind erforderlich, um Stérungen, Tétungen und/oder Schadi-
gungen von Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von europaischen Vogelarten i.S.v.
Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie zu vermeiden oder zu mindern.

MaBRnahmen bei der Errichtung von Licht-, Liiftungs- und Entwésserungsschachte

Als weitere MaRnahme zum Artenschutz wird festgesetzt, dass Licht-, Liftungs- und Entwasse-
rungsschachte, Pools etc. so zu errichten sind, dass sie keine Fallenwirkung auf bodengebundene
Tiere ausuben, z. B. durch entsprechende Sicherungen oder Wiederausstiegshilfen.

9.12.4 Oberflachenbefestigung

Aus der allgemeinen landschaftsplanerischen Zielsetzung heraus, den Anteil an versiegelten Fla-
chen madglichst gering zu halten, werden Vorgaben zur Oberflachenbefestigung gemacht. Vollstan-
dige oder umfangreiche Versiegelung fiihrt zum Aufheizen der Flachen im Sommer, zur Erwarmung
der Umgebung durch Rickstrahlung sowie zum erhéhten Staubanfall durch schnellen Abfluss des
Niederschlagwassers.

Danach sind befestigte, nicht iberdachte Flachen der Baugrundstlicke, soweit wasserwirtschaftliche
und umweltrechtliche Belange nicht entgegenstehen, als wasserdurchlassige Flachen anzulegen.
Damit soll erreicht werden, dass das Oberflachenwasser dieser nicht intensiv genutzten Flachen
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versickern kann. Dariber hinaus dient es der Grundwasseranreicherung und entlastet die ortliche
Kanalisation.

9.12.5 Erhalt der Stiitzmauern

Viele Grundstiicke sind zur Stral3e hin mit teils hohen Stltzmauern versehen. Diese Mauern sind
mit dem zur Entstehungszeit der Villengebiete zur Verfigung stehenden Leisberg-Porphyr in groflen
rau behauenen Quadern gebaut worden. Die vorhandenen Stitzmauern aus Naturstein — teilweise
in Trockenbauweise errichtet - tragen wesentlich zur schutzenswerten Gebietscharakteristik bei; Da-
her wird als Festsetzung zur Malihahme zum Schutz von Natur und Landschaft festgesetzt, dass
sie zu erhalten und ggf. wieder herzustellen sind. Fir diese Festsetzung sind Griinde des Orts- und
Landschaftsbildes gem. § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB, aber auch 6kologische Grinde und Grinde des
Artenschutzes gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 mafligeblich.

Im Denkmalpflegerischer Werteplan ,Innenstadt Baden-Baden“ sind im Plangebiet auf mehreren
Grundstucken ,Erhaltenswerte Einfriedungen/Gartenmauern® dargestellt. Damit dient die getroffene
MalRnahmen-Festsetzung erganzend auch dem Schutz dieser erhaltenswerten Stutzmauern; dies
ist jedoch nicht der alleinige Grund fur die Festsetzung.

Diese MaRnahmenfestsetzung korrespondiert mit der Ortlichen Bauvorschrift in der Gestaltungssat-
zung Historische Villengebiete Baden-Baden Teil 1 ,Annaberg®. Als Grundsatz ist hier fur die erhal-
tenswerten Stitzmauern aus gestalterischen Griinden vorgeschrieben, dass die erhaltenswerten
und schitzenswerten Stitzmauern aus Natursteinen zu erhalten bzw. wiederherzustellen sind. Die
Erméchtigung zum Erlass von Ortlichen Bauvorschriften nach § 74 LBO bezieht sich explizit auch
auf die Erhaltung schitzenswerter Bauteile.

9.13 Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24
BauGB)

9.13.1 Objektbezogene (passive) SchallschutzmaRnahmen

Wie in der schalltechnischen Untersuchung dargelegt, kommt es in Teilen des Planungsgebiets auf
Grund von Verkehrslarm zu Uberschreitungen der Orientierungswerte nach DIN 18005. Aus diesem
Grund sind entsprechende Festsetzungen zum Schutz vor Schallimmissionen im Bebauungsplan
getroffen worden. Es wird auf Kap. 7.6 ,Larmschutz* verwiesen.

Fir das Plangebiet werden passive LarmschutzmalRnahmen festgesetzt, um einen Schutz von
Schlaf- und Aufenthaltsrdumen in Gebauden planungsrechtlich zu sichern und herzustellen:

Auf der Grundlage der textlich festgesetzten MaRgeblichen AuRenlarmpegel La sind bei der Ande-
rung oder der Errichtung von Gebauden mit schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen die Auf3enbauteile
entsprechend den Anforderungen der DIN 4109-1:2018-01, "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Min-
destanforderungen”, und DIN 4109-2:2018-01, "Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische
Nachweise der Erfillung der Anforderungen”, auszubilden.

Gemal Kap. 7.1 der DIN 4109-1 ergeben sich die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-
Schallddmm-Male R'w,ges der AuRenbauteile von schutzbedirftigen Raumen unter Bericksichti-
gung der unterschiedlichen Raumarten. Die erforderlichen Schallddmm-MalRe der AulRenbauteile
sind in Abhangigkeit von der Raumnutzungsart und RaumgréRRe im Baugenehmigungsverfahren ge-
maf DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 nachzuweisen.

Von dieser Festsetzung kann gemal § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden,
wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall geringere maf3-
gebliche AuRenlarmpegel an den Fassaden anliegen (z. B. unter Beriicksichtigung der Abschirmung
durch Gebaude). Die Anforderungen an die Schallddmmung der Auf3enbauteile kénnen dann ent-
sprechend den Vorgaben der DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 reduziert werden.

Dieser Zusatz ist erforderlich, da die im Bebauungsplan festgesetzten mal3geblichen Aufenlarmpe-
gel auf Grundlage von aktuellen bzw. prognostizierten Immissionsbelastungen ermittelt wurden. Ge-
genuber der prognostizierten Entwicklung kénnen sich z.B. aufgrund dul3erer Einfllisse Veranderun-
gen ergeben, die einen geringeren Aufwand bei der Schalldammung erlauben. Daher sind in diesem
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Fall als Ausnahmen Abweichungen zuldssig. Voraussetzung ist, dass im Baugenehmigungsverfah-
ren der entsprechende Nachweis erbracht wird.

Ferner wurde festgesetzt, dass von dieser Festsetzung auch abgewichen werden kann, wenn zum
Zeitpunkt des Baugenehmigungsverfahrens die DIN 4109 in der dann gultigen Fassung ein anderes
Verfahren als Grundlage fir den Schallschutznachweis gegen Auf3enlarm vorgibt. Damit soll ermég-
licht werden, flexibel auf Veranderungen einzugehen.

9.13.2 Zuordnung der Liarmpegelbereiche und maRgeblichen AuBRenldarmpegel

Die Larmpegelbereiche sind in diesem Bebauungsplan abweichend von der sonst Ublichen Praxis
textlich festgesetzt. Auf eine zeichnerische Festsetzung der malRgeblichen Aulienlarmpegel in der
Planfassung des Bebauungsplans flr das gesamte Plangebiet wird verzichtet. Diese Vorgehens-
weise ist zum einen damit gerechtfertigt, dass es sich bei dem Plangebiet um ein bestehendes
Wohngebiet handelt, in welchem nur mit wenigen Neubau-Aktivitaten zu rechnen ist. Der Bebau-
ungsplan hebt ja auch vor allem auf den Erhalt der bestehenden Bebauung ab. MaRnahmen zum
Larmschutz kommen vor allem bei Umbauten und Instandsetzungen von Bestandsgebauden in
Frage. Zum andern liegt der Uberwiegende Teil des Plangebietes in den Larmpegelbereichen Il und
lll, woraus sich die Notwendigkeit des Einbaus von Fenstern der Schallschutzklasse 1 und 2 ergibt.
Dies sind handelsibliche Fenster, die sowieso eingebaut werden missen, um den Anforderungen
der Energieeinsparverordnung (EnEV) zu genligen

Daher reicht hier bei der Zuordnung der Larmpegelbereichen mit dem malRgeblichen Aulenlarmpe-
gel eine Aufzahlung der Stralenzeilen aus.

9.13.3 Schalldammende Liftungseinrichtungen

Aus Grunden der Hygiene und zur Begrenzung der Raumluftfeuchte missen Wohn- und Schlaf-
raume ausreichend mit Frischluft versorgt werden. Dies geschieht in der Regel durch zeitweises
Offnen oder Kippen der Fenster. Bei einer Auenlarmbelastung von nachts = 50 dB(A) ist jedoch
gemal VDI 2719 in Schlafraumen und Kinderzimmern bei geschlossenen Fenstern eine ausrei-
chende Frischluftzufuhr mit zusatzlichen, schallddmmenden Liftungseinrichtungen sicherzustellen.

Da durch den Straldenverkehr unmittelbar an der Rotenbachtalstralle der Schwellenwert von 50
dB(A) Uberschritten ist, sind unter Berticksichtigung des zusatzlich mdglichen Flug- und Gewerbe-
larms schalldammende Liftungseinrichtungen beim Neubau oder bei der Anderung von Schlaf- und
Kinderzimmern vorzusehen.

9.14 Festsetzungen liber das Anpflanzen von Baumen und Strauchern sowie sonstigen Be-
pflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Ein wesentliches Planungsziel des vorliegenden Bebauungsplanes ist die Sicherung und Entwick-
lung des qualitatsvollen Wohnumfeldes, da die gewachsenen Grunstrukturen am Annaberg maf3-
geblich zum Erscheinungsbild des Stadtquartiers beitragen. Der Bereich zeichnet sich durch eine in
Jahrzehnten gewachsene Grlnstruktur aus.

Die nachfolgenden Festsetzungen Uber das Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen sind aus stadtebaulichen Griinden zum Schutz des Ortsbildes und Landschaftsbil-
des gemal § 1 Abs. 6 Nr. 5 gerechtfertigt. Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 kdnnen auch
MalRnahmen zum Schutz des Klimas sowie Anpassungsmaflnahmen an die Folgen des Klimawan-
dels darstellen (Battis/Krautzberger/Léhr, BauGB, 14. Aufl., § 9 Rn.154).

Die bauplanungsrechtlichen Festsetzungen korrespondieren mit den &rtlichen Bauvorschriften zur
Gestaltung von Grundstucksfreiflachen in der Gestaltungssatzung Historische Villengebiete Baden-
Baden Teil 1 ,Annaberg®. Die ortlichen Bauvorschriften befassen sich aber ausschlie3lich mit den
gestalterischen Vorgaben zur Grundstlicksgestaltung.
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9.14.1 Grundstiicksbepflanzungen

Die Festsetzungen zur Grundstiicksbepflanzung dienen dazu, eine gebietstypische Begriinung mit
Baumen und Strauchern zu sichern und bei Neu- und Umbauten wieder herzustellen. Es wird fest-
gesetzt, dass die nicht Uberbauten oder als Stellplatze, Garagen, Zufahrten und Zugange genutzten
Flachen der Baugrundstiicke als Vegetationsflachen zu begriinen und dauerhaft zu unterhalten sind.
Dadurch wird vor allem aus 6kologischen Gesichtspunkten eine Regelung zur unversiegelten Ober-
flachenstruktur der Grundstucksfreiflachen getroffen.

Die Festsetzungen zur Grundstiicksbepflanzung gewahrleisten ein Minimum an Durchgriinung des
Grundstiickes und leisten damit einen Beitrag zur Kompensation der verursachten nachhaltigen Be-
eintrachtigung von Natur und Landschaft. Durch die Begriinung werden positive Wirkungen fur das
Boden-, Wasser-, Klima- und das biotische Potenzial sowie flr das Ortsbild erzielt.

Bestehende und/oder durch andere Festsetzungen zu pflanzende Baume und Bepflanzungen kén-
nen hierbei jeweils angerechnet werden. Hierunter fallen z.B. Badume und Bepflanzungen auf den
als Private Griinflache gem. Festsetzung Nr. 11 festgesetzten Grundsticksflachen.

Die Festsetzung Nr. 14.1 zur Grundsticksbepflanzung bezieht sich auf das Baugrundstick, also die
Flache eines Grundstiicks, welches als Bauland verfliigbar und zeichnerisch festgesetzt ist. Ist fir
ein Grundstlck ein Teil als Private Grinflache gem. Festsetzung Nr. 11 festgesetzt, ist nur der ver-
bleibende Teil des Grundstlicks als Baugrundstiick anzusetzen. Die Teile des Baugrundsticks, die
nicht Gberbaut oder als Stellplatze, Garagen, Zufahrten und Zugange genutzt werden, sind gem.
Festsetzung Nr. 14.1 als Vegetationsflachen zu begrinen. Auf den nicht iberbauten Teilen des Bau-
grundstucks ist somit ein hoherer Anteil an versiegelter Flache zulassig — im Vergleich zur Privaten
Grinflache nach Festsetzung Nr. 11.

Die Vorgaben zur Bepflanzung im zweiten Absatz von Festsetzung Nr. 14.1 beziehen sich auf die
gesamte Grundstlcksflache. Dabei kdnnen bestehende und/oder durch andere Festsetzungen zu
pflanzende Baume und Bepflanzungen jeweils angerechnet werden. Hierunter fallen z.B. Baume
und Bepflanzungen auf den als Private Grunflache gem. Festsetzung Nr. 11 festgesetzten Grund-
stucksflachen.

Absicht dieser gestuften Festsetzungen zur Bepflanzung von Privaten Grinflachen und den Ubrigen
Grundstucksfreiflachen ist, dass primar die als Private Grunflache festgesetzten Teile eines Grund-
stlicks gartnerisch anzulegen und zu bepflanzen sind. Die vorgeschriebenen PflanzmaRnahmen fir
das Gesamtgrundstiick sind daher zunachst auf den als Private Grinflache festgesetzten Flachen
durchzufihren. Weitere Pflanzmaflinahmen, die auf Grundlage der allgemeinen Pflanzvorschriften
nach Festsetzung Nr. 14.1 zur Grundstticksbepflanzung erforderlich sind, kénnen dann wahlweise
nur auf der Privaten Grunflache angelegt werden oder auf den fur PflanzmalRnahmen verfugbaren
Freiflachen des Baugrundstuicks.

Kies- und Schottergarten

Ein besonderer Aspekt sind die sog. Kies- und Schottergarten. Die Anlage Schotterungen oder Be-
kiesungen von privaten Gartenflachen ist nicht zulassig. Diese Festsetzung ist wegen der ékologi-
sche Wertlosigkeit von Steingarten und deren negativer Einfluss auf das 6rtliche Mikroklima gerecht-
fertigt. Auch im Gesetz des Landes Baden-Wirttemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der
Landschaft (Naturschutzgesetz - NatSchG) vom 23. Juni 2015 ist in § 21a vorgeschrieben, dass
darauf hinzuwirken ist, dass Gartenanlagen insektenfreundlich gestaltet werden und Gartenflachen
vorwiegend begriint werden. Von dem Ausschluss der Kies- und Schottergarten sind Flachen zur
Regenwasserversickerung in den hinteren Grundstlicksteilen ausgenommen.

9.14.2 Flache mit dem Index 1: ,Vorgartenzone“

Von besonderer Bedeutung fir das stadtebauliche Erscheinungsbild des Plangebiets sind die gri-
nen Vorgartenzonen. Um das Orts- und Landschaftsbild zu schiitzen, sind die begriinten Vorgarten
in der Planfassung besonders gewurdigt und durch die zeichnerische Festsetzung als Flachen zum
Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen ,Vorgartenzone 1“ festgesetzt.

Die mit dem Index ,1“ gekennzeichneten Flachen sind als gestalteter Vorgarten gartnerisch anzule-
gen und dauerhaft zu unterhalten. Ausgenommen werden Flachen fir Wege und Zufahrten sowie
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zulassige Stellplatze. Diese diurfen héchstens 50 % der Vorgartenzone belegen. Diese Festsetzun-
gen wurde aus stadtebaulichen Griinden zum Schutz des Ortsbildes und Landschaftsbildes getrof-
fen sowie aus dkologischen Grinden zur Regelung von unversiegelten Oberflachenstruktur des Vor-
gartens. Die Anlage von Kies- und Schottergarten (Schotterungen oder Bekiesungen von privaten
Gartenflachen) sind auch hier aus den unter Kap. 9.14.1 genannten Griinden nicht zulassig.

9.14.3 ,Freihalteflachen Sichtachse Paradies — Stiftskirche“ mit den Indizes 2, 3 u. 4

Bei der Planung der Gartenkunstanlage ,Paradies” war die axiale Sichtbeziehung zur Altstadt und
Loliftskirche” ein wesentliches Gestaltungsziel. Sie ist heute durch einige grofle Baume gestort. Da-
her soll mit den getroffenen Festsetzungen diese Sichtbeziehung geschiitzt werden.

In drei gestaffelten Bereichen hangabwarts werden die maximalen Wuchshéhen der Bepflanzung
festgesetzt. Damit wird die Sichtbeziehung auch von der untersten Stufe des Paradieses aus sicher-
gestellt. Die Freihalteflachen decken nicht nur die direkte Sichtachse zur Stiftskirche ab sondern sind
breiter gefasst, um die Blickbeziehung auf die Altstadt zu gewahrleisten. Baume, die heute schon
die Sichtachse storen oder in Zukunft stéren werden, sind nicht zum Erhalt festgesetzt. Bei Abgang
dirfen sie nicht dem Bestand entsprechend ersetzt werden; es sind die Vorgaben der jeweiligen
Freihalteflache einzuhalten.

Die dem Ende des ,Paradieses” gegeniberliegende Flache wird heute von einer durchgehenden
Hecke raumlich gefasst. Diese Hecke wird daher zum Erhalt festgesetzt. Die geplante Bepflanzung
davor darf lediglich so hoch werden, dass die Hecke als Raumbegrenzung erlebbar bleibt. Die Pflan-
zung von Baumen und héheren Strauchern ist daher hier ausgeschlossen.

Erganzend wird bezuglich der Freihaltung der Sichtbeziehung zur Altstadt darauf hingewiesen, dass
Hochbaumalinahmen innerhalb der wertgebenden Sichtachse der Wasserkunstanlage ,,Das Para-
dies“ nach § 15 (3) DSchG verfahrenspflichtig sind. So dirfen demgeman ,bauliche Anlagen in der
Umgebung eines eingetragenen Kulturdenkmals, soweit sie fur dessen Erscheinungsbild von erheb-
licher Bedeutung ist, [...] nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehérde errichtet, verandert oder
beseitigt werden.” — siehe Kap. 12.3.

9.14.4 Begriinung von Tiefgaragen und anderen unterirdischen baulichen Anlagen

Die Festsetzungen dienen dem Erhalt der starken Durchgriinung des Plangebietes und beriicksich-
tigt 6kologische Belange. Die Vorschrift betrifft allgemein bauliche Anlagen unterhalb der Gelande-
oberflache. Tiefgaragen stellen eine Sonderform von baulichen Anlagen unterhalb der Gelandeober-
flache dar.

Die Begrinung der Oberflachen bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache und insbeson-
dere von Tiefgaragen dient u.a. dazu, bioklimatisch ungunstige Effekte zu kompensieren. Durch die
60 cm (zzgl. Filter- und Drainageschicht) machtige Vegetationssubstratschicht der Tiefgaragenda-
cher wird eine Aufheizung der Gebaudehllle durch Sonneneinstrahlung verhindert. Die Vegetati-
onsschicht wirkt temperaturausgleichend, feuchteregulierend und ist kleinklimatisch begunstigend.

9.14.5 Fassadenbegriinung

Die Festsetzung dient der Durchgriinung des Gebietes inshesondere im Hinblick auf den Fernblick
und berucksichtigt dartber hinaus 6kologische Belange. Fensterlose Aulenwande von Garagen
sind mit Schling-, Rank- oder Kletterpflanzen zu begrinen. Erhalt von Baumen, Strduchern und
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB).

Eine Anbringung von Fassadenbegrinung ist an fensterlosen AuRenwanden von Garagen weitest-
gehend konfliktfrei.
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9.15 Festsetzungen zum Erhalt von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

9.15.1 Erhaltung von Einzelbdumen

Da die hohe Qualitat und Zahl des Baumbestandes den Gebietscharakter mafigeblich bestimmen,
wird der wertvolle Baumbestand Uber Einzelpflanzbindungen auf den privaten Grundstlicken, den
offentlichen Grinflachen sowie im Stralenraum festgesetzt. Die schiitzenswerten Baume wurden
vom Fachgebiet Park und Garten der Stadt Baden-Baden erfasst (Standort und Kronendurchmes-
ser) und sind in der Planfassung dargestellt. Die Bdume sind nummeriert und ihre Art in der Liste
auf der Planfassung festgehalten.

Fur Nachpflanzungen kann diese Liste herangezogen werden und entsprechend dem Bestand nach-
gepflanzt werden. AuRerdem gibt die ,Artenempfehlung Liste 1“ mit den fur die historischen Villen-
gebiete typischen Baumen und Gro3strauchern Empfehlungen fiir die gebietstypische Bepflanzung.

9.15.2 Flachen fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

Diese Festsetzung sichert den Erhalt der raumbildenden Hecke gegenliber dem unteren Ende des
,Paradieses”. Die maximale Hohe wird geregelt, damit die Sichtbeziehung zur Altstadt und der
,Stiftskirche” erhalten bleibt.

10.  Ortliche Bauvorschriften

10.1  Ortliche Bauvorschriften zur duBeren Gestaltung baulicher Anlagen

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind die ortlichen Bauvorschriften der Gestaltungssatzung
Historische Villengebiete Baden-Baden Teil 1 ,Annaberg“ einzuhalten. Siehe hierzu Teil C — Nach-
richtliche Ubernahmen Nr. 1.

Wegen der besonderen Bedeutung der Gestaltungssatzung wird hier explizit darauf hingewiesen.

10.2 Anzahl der notwendigen Stellplatze (Stellplatzverpflichtung) im Plangebiet

Die 6rtlichen Bauvorschriften fur den Bebauungsplan beziehen sich hier ausschlieRlich mit Regelun-
gen zu Anzahl der notwendigen Stellplatze (Stellplatzverpflichtung) im Plangebiet.

Gemal § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO wird die Stellplatzverpflichtung fir Wohnungen gré3er bzw. gleich 40
m?2 innerhalb des Plangebietes auf jeweils 1,5 Stellplatze je Wohneinheit festgesetzt. Fir Wohnun-
gen kleiner 40 m? (Einliegerwohnungen) ist je Wohneinheit ein Stellplatz nachzuweisen.

Auf Grundlage von § 74 Abs. 2 LBO kénnen Gemeinden fur das Gemeindegebiet oder flr genau
abgegrenzte Teile des Gemeindegebiets durch Satzung bestimmen, dass die Stellplatzverpflichtung
(§ 37 Abs. 1 LBO) eingeschrankt wird, soweit Grinde des Verkehrs oder stadtebauliche Griinde
oder Grunde sparsamer Flachennutzung dies rechtfertigen.

Diese Vorschriften werden in den Bebauungsplan mit der Zielsetzung aufgenommen, den Bedarf an
Stellplatzen im Plangebiet zu reduzieren.

Ortliche Vorschriften zur Durchfiihrung baugestalterischer Absichten, zur Erhaltung schiitzenswerter
Bauteile, zum Schutz bestimmter Bauten, Stral3en, Platze oder Ortsteile von geschichtlicher, kiinst-
lerischer oder stadtebaulicher Bedeutung sowie zum Schutz von Kultur- und Naturdenkmalen ge-
maR § 74 LBO sind Gegenstand der seit dem 01.01.2024 rechtsverbindlichen Gestaltungssatzung
Historische Villengebiete Baden-Baden Teil 1 ,Annaberg®. Diese Gestaltungssatzung wird gemaf §
9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich Glbernommen (siehe Kap. 4.10 und Kap. 11.1.)
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11.  Nachrichtliche Ubernahmen gem. § 9 Abs. 6 BauGB

111 Gestaltungssatzung Historische Villengebiete Baden-Baden Teil 1 ,,Annaberg

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans liegt vollstandig im Geltungsbereich der seit 01. Ja-
nuar 2024 rechtsverbindlichen Gestaltungssatzung Historische Villengebiete Baden-Baden Teil 1
»<Annaberg®. Die Gestaltungssatzung wurde vom Gemeinderat in seiner 6ffentlichen Sitzung am
27.11.2023 beschlossen. Diese Gestaltungssatzung ist eine selbstandige bereits rechtskraftige Ge-
meinde-Satzung, die als solche auf Grundlage von § 9 Abs. 6 BauGB in den Bebauungsplan ,An-
naberg Teil V* nachrichtlich Gbernommen wird.

Durch die nachrichtliche Ubernahme werden nicht die einzelnen Vorschriften der Gestaltungssat-
zung in den Bebauungsplan Gbernommen, sondern im Bebauungsplan wird (lediglich) auf die Exis-
tenz der bereits verbindlichen Gestaltungssatzung verwiesen (aus: Arbeitshilfe Bebauungsplanung
Ministerium fir Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg 2020). Die Vorschriften
der Gestaltungssatzung sind unabhangig von den Festsetzungen des Bebauungsplans anzuwen-
den.

Bei der Erstellung des Bebauungsplans sind die stadtebaulich bzw. bodenrechtlich relevanten Sach-
verhalte der rechtsverbindlichen Gestaltungssatzung zu bericksichtigen und in die Abwagung ein-
zustellen. Umgekehrt unterliegen die nachrichtlich tbernommenen Vorschriften nicht der Abwagung,
ihre Nicht-Berlicksichtigung kann zu einem Abwagungsfehler und damit zur — ggf. teilweisen — Un-
wirksamkeit des Bebauungsplans fihren.

Die nachrichtliche Ubernahme der értlichen Bauvorschriften der Gestaltungssatzung nach § 9 Abs.
6 BauGB unterscheidet sich von ihrer Aufnahme als Festsetzungen bzw. Vorschrift in einen Bebau-
ungsplan auf der Grundlage von § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 74 Abs. 7 LBO. Durch die Aufnahme
ortlicher Bauvorschriften in einen Bebauungsplan nach § 9 Abs. 4 BauGB nehmen diese an den
Verfahrensvorschriften des BauGB teil, sodass sie u.a. Gegenstand der in den §§ 3, 4 und 4a BauGB
geregelten Beteiligung der Offentlichkeit und der Behérden sind.

11.2 Satzung zum Schutz der Gesamtanlage Baden-Baden gemaR § 19 DSchG

Der Gemeinderat der Stadt Baden-Baden hat am 24.09.2018 die Satzung zum Schutz der Gesamt-
anlage ,Baden-Baden® gem. § 19 DSchG (Denkmalschutzgesetz) beschlossen siehe Kap. 4.7.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nur das Grundstick Bernhardstrale 30 (,Berg-
schlol*) im Geltungsbereich der Gesamtanlagenschutzsatzung ,Baden-Baden®. Ferner liegen im
Plangebiet die Grun- und Verkehrsflachen von Teilen der Bernhardstralle, die Scheibenstralle, Teile
der RotenbachtalstralRe, die VincentistraRe und ein Abschnitt der Seufzerallee innerhalb des Gel-
tungsbereichs der Gesamtanlagenschutzsatzung.

Veranderungen an dem geschutzten Bild der Gesamtanlage bedirfen der Genehmigung der unteren
Denkmalschutzbehdrde. Aufgrund der Satzung zum Schutz der Gesamtanlage ,Baden-Baden® un-
terliegen somit alle Vorhaben einem denkmalrechtlichen Genehmigungsvorbehalt. Dabei ist jeweils
im Einzelfall zu prifen, ob das geschutzte Bild der Gesamtanlage durch die MaRnahme erheblich
beeintrachtigt wirde. In der Gesamtanlagenschutzsatzung werden die wesentlichen Schutzziele
aufgefuhrt.

Die Satzung zum Schutz der Gesamtanlage ,Baden-Baden“ wird auf Grundlage von § 9 Abs. 6
BauGB nachrichtlich tbernommen. Die Abgrenzung der Gesamtanlagenschutzsatzung ,Baden-Ba-
den“ist in der Planfassung nachrichtlich Gbernommen.

11.3 Erhaltungssatzung ,,Annaberg-Friedrichshéhe*

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans liegt vollstandig im Geltungsbereich der rechtskrafti-
gen Erhaltungssatzung ,Annaberg-Friedrichshéhe“ gemal § 39h BBauG bzw. gemal § 172 Abs. 1
Nr. 1 BauGB (Satzung der Stadt Baden-Baden zur Erhaltung Baulicher Anlagen gemafR® § 39h
BBauG fiir den Bereich "Annaberg-Friedrichshéhe" in der Fassung der 1. Anderungssatzung vom
30. Dezember 1988.) Die 1. Anderungssatzung trat am 8. Januar 1989 in Kraft. Mit der Novellierung
des Bundesbaugesetzes (BBauG) zur Neufassung zum Baugesetzbuch (BauGB) am 1. Juli 1987
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wurden die Regelungen zur Erhaltungssatzung im sechsten Teil — erster Abschnitt unter den §§ 172
bis 174 aufgefuhrt (siehe Kap. 4.6).

Auf Grundlage der Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB kann die Genehmigung fur den Abbruch
bzw. den Riickbau, die Anderung oder die Nutzungsanderung einer baulicher Anlagen versagt wer-
den. Zur Erhaltung der stadtebaulichen Gestalt bedarf auch die Errichtung oder Anderung baulicher
Anlagen der Genehmigung. Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage darf nur versagt
werden, wenn die stadtebauliche Gestalt des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage be-
eintrachtigt wird. Dies schlieRt auch die Anderung baulicher Anlagen ein. Die Vorschriften der Erhal-
tungssatzung haben vor allem den stadtebaulichen Ensembleschutz im Auge.

Liegt ein Bauantrag im Erhaltungsgebiet vor, ist zu prufen, ob bei diesem konkreten Vorhaben die
Voraussetzungen gegeben sind, den Erhalt eines vorhandenen Gebaudes oder einer sonstigen vor-
handenen baulichen Anlage zu fordern. Als Grundlage fir die abwagende Entscheidung kann der
Denkmalpflegerische Werteplan ,Innenstadt Baden-Baden® in der Fassung vom 20.10.2023 heran-
gezogen werden.

Im Plangebiet befinden sich einzelne Gebaude, die im Denkmalpflegerischen Werteplanes ,Innen-
stadt Baden-Baden* als ,Erhaltenswerte historische Gebaude und Einfriedungen® bewertet werden.
Auf diese Gebaude und Garten wird in der Planzeichnung mit dem Planeinschrieb ,E* hingewiesen.
Damit wird darauf hingewiesen, dass diese Gebaude oder baulichen Anlagen von besonderer Be-
deutung sind und hier die Erhaltungssatzung anzuwenden ist (siehe Kap. 12.1).

11.4 Kulturdenkmale gem. § 2 und § 12 Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind einzelne Gebaude und Garten als Kulturdenkmal
(Sachen, Sachgesamtheiten und Teile von Sachen) gem. § 2 DSchG (Denkmalschutzgesetz) unter
Denkmalschutz gestellt. In der Planfassung des Bebauungsplans sind die Kulturdenkmale gem. §§
2, 12 und 28 DSchG (Gebaude, Einfriedung) und Kulturdenkmale gem. §§ 2, 12 und 28 DSchG
(Garten, Griunflache) auf Grundlage von § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich Ubernommen und in der
Planzeichnung mit dem Planeinschrieb ,D“ versehen — siehe auch Kap. 4.8.

Die so gekennzeichneten Gebaude und Anlagen, wie z.B. Mauern, sind der Liste der Kulturdenkmale
fur den Stadtkreis Baden-Baden sowie dem Denkmalpflegerische Werteplan ,Innenstadt Baden-Ba-
den” in der Fassung vom 20.10.2023 enthommen und unterliegen den Bestimmungen des Landes-
denkmalschutzgesetzes. Bauliche Eingriffe wie auch eine Veranderung des Erscheinungsbildes be-
durfen einer denkmalrechtlichen Genehmigung oder einer entsprechenden Zustimmung zum bau-
ordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren.

Archéaologische Denkmalpflege:

Das Plangebiet wird am noérdlichen Rand von einer Archdologischen Denkmalflache tangiert mit fol-
genden denkmalrelevanten Objekten: Mesolithische Freilandstation, rémerzeitliche Siedlung Aquae
sowie merowingerzeitliche Siedlung (Listen-Nr. 1, ADAB-Id. ADAB-Id. 99325225) - siehe Kap. 4.8.

Die Abgrenzung der Archaologischen Denkmalflache ist in der Planfassung nachrichtlich ibernom-
men. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans liegen lediglich die Flache der Seufzerallee sowie
die Flache des westlichen Teilabschnitts der Rotenbachtalstrae innerhalb des Bereichs dieses
nach § 2 Denkmalschutzgesetz Baden-Wirttemberg (DSchG) geschiitzten denkmalrelevanten Ob-
jektes.

Die Erhaltung von Kulturdenkmalen liegt im 6ffentlichen Interesse. Infolge baulicher Bodeneingriffe
kann es innerhalb der Arch&ologischen Denkmalflache zur Zerstérung des Kulturdenkmals kommen.
In diesem Falle ist der Veranlasser der Zerstérung gem. § 6 Abs. 2 DSchG zur fachgerechten Un-
tersuchung, Bergung und Dokumentation des Kulturdenkmals im Rahmen einer archaologischen
Rettungsgrabung verpflichtet. Die Rettungsgrabung erfolgt i.d.R. durch ein privates Grabungsunter-
nehmen, das vom Veranlasser auf eigene Kosten beauftragt wird. Fur die MaRnahme gelten die
Grabungsrichtlinien des Landes Baden-Wirttemberg sowie der Genehmigungsvorbehalt gem. § 21
DSchG (Nachforschungsgenehmigung).
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Da innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans lediglich die Flache der Seufzerallee sowie
die Flache des westlichen Teilabschnitts der Rotenbachtalstralte im Bereich dieses nach § 2 Denk-
malschutzgesetz Baden-Wurttemberg (DSchG) geschitzten denkmalrelevanten Objektes liegt und
dies offentliche Flachen im 6ffentlichen Eigentum sind, wird darauf verzichtet, in den textlichen Fest-
setzungen die 0.g. Hinweise auf § 6 Abs. 2 DSchG hinzuweisen.

11.5 Heil- und Quellenschutzgebiet Baden-Baden

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans liegt innerhalb der Schutzzone nach der Thermalquel-
lenschutzverordnung zum Schutze der als Heilquellen staatlich anerkannten Thermalquellen in Ba-
den-Baden vom 01. Oktober 1969

Ein geringer Teil des Bebauungsplans (Seufzerallee) befindet sich in der Zone | (Fassungsbereich)
der Thermalquellenschutzverordnung. Der Bereich nérdlich der Linie Scheibenstralle-Bern-
hardstrale entlang der Rotenbachtalstralie liegt in der engeren Schutzzone (Zone Il). Der Bereich
suddstlich der Linie Scheibenstralie-Bernhardstralie befindet sich in der weiteren Schutzzone (Zone
).

12. Hinweise und Empfehlungen

12.1 Erhaltenswerte Gebaude

Im Plangebiet befinden sich einzelne Gebaude und Garten, die auf Grundlage des Denkmalpflege-
rischen Werteplanes ,Innenstadt Baden-Baden® in der Fassung vom 20.10.2023 als ,Erhaltenswerte
historische Gebaude und Einfriedungen® sowie ,Erhaltenswerte Griin- und Gartenflachen® bewertet
werden. Auf diese Gebaude und Garten wird in der Planzeichnung mit dem Planeinschrieb ,E* hin-
gewiesen.

Der Denkmalpflegerischer Werteplan ,Innenstadt Baden-Baden® stellt zwar im engeren Sinn kein
rechtliches Instrument zum Schutz und zum Erhalt der historischen Villengebiete und damit keine
verbindliche Vorschrift dar, der Denkmalpflegerische Werteplan ,Innenstadt Baden-Baden* dient je-
doch der Einstufung der Gebaude, Grin- und Gartenflachen, Einfriedungen, Stitzmauern als erhal-
tenswert (siehe Kap. 4.11 und Kap. 7.4).

Der Begriff "erhaltenswert" bezieht sich auf die Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB (siehe Kap.
4.6 sowie Kap. 11.1). Danach ist ein Gebaude und bauliche Anlage erhaltenswert, wenn die bauliche
Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt
oder das Landschaftsbild pragt oder sonst von stadtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder
kinstlerischer Bedeutung ist, auch wenn es nach Denkmalrecht nicht schitzenswert ist.

Die Darstellung als ,Erhaltenswerte historische Gebdude und Einfriedungen® erfolgt im Bebauungs-
plan in Form eines Hinweises. Im Gegensatz zu den als nachrichtliche Ubernahmen gem. § 9 Abs.
6 BauGB aufgenommenen Kulturdenkmalen 18st die 0.g. Bezeichnung keine verbindlichen Rechts-
folgen aus, sondern ist lediglich ein Hinweis, dass das Gebaude oder die bauliche Anlage von be-
sonderer Bedeutung ist und daher besonders héhere Anforderungen an die Gestaltung bestehen.
Fir diese Gebaude und bauliche Anlagen ist das planungsrechtliche Instrument der Erhaltungssat-
zung nach § 172 BauGB anzuwenden.

12.2 Archéaologische Denkmalpflege

Das Plangebiet wird am noérdlichen Rand von einer Archdologischen Denkmalflache tangiert mit fol-
genden denkmalrelevanten Objekten: Mesolithische Freilandstation, romerzeitliche Siedlung Aquae
sowie merowingerzeitliche Siedlung (Listen-Nr. 1, ADAB-Id. ADAB-Id. 99325225) - siehe Kap. 4.8.

Auch auBerhalb der Archaologischen Denkmalflache — siehe Kap. 11.4 — kdnnen arch&ologische
Funde oder Befunde gefunden werden. Fir diese aulerhalb der Denkmalflache gelegenen Bereiche
wird auf die Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG hingewiesen. Dieser Hinweis wird in Teil D der
Textlichen Festsetzungen als Hinweis aufgenommen:
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Sollten bei der Durchfiihrung vorgesehener Erdarbeiten archaologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, ist dies gemafl § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehérde oder der Ge-
meinde anzuzeigen. Archaologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen,
etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschichten, auffallige Erdverfarbungen, etc.) sind bis
zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern
nicht die Denkmalschutzbehérde mit einer Verklrzung der Frist einverstanden ist. Zuwiderhandlun-
gen werden gem. §27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet.

12.3 Umgebungsschutz in der Sichtachse der Wasserkunstanlage ,,Das Paradies*

Die Wasserkunstanlage ,Das Paradies“ befindet sich auf3erhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans ,Annaberg Teil V*. Die axiale Ausrichtung der Anlage auf die Baden-Badener Altstadt und
die Bewahrung dieser inszenierten, unverbauten Sichtbeziehung ist auch ein formuliertes Ziel des
Bebauungsplans und wirkt sich hier auf den Bereich westlich der Bernhardstrale unmittelbar aus.
Die Sichtachse von der Wasserkunstanlage ,Das Paradies” zur Stiftskirche soll nicht nur von Ge-
bauden, sondern auch von zu hohem Bewuchs freigehalten werden. Die Freihalteflachen decken
nicht nur die direkte Sichtachse zur Stiftskirche ab sondern sind breiter gefasst, um die Blickbezie-
hung auf die Altstadt zu gewahrleisten. Dies wird Uber Festsetzungen zu maximalen Hoéhen von
Baumen und Strauchern gesichert — siehe Kap. 4.8. sowie Kap. 9.14.3.

Erganzend wird der Hinweis aufgenommen, dass Hochbaumafnahmen innerhalb der wertgebenden
Sichtachse der Wasserkunstanlage ,Das Paradies nach § 15 Abs. 3 DSchG verfahrenspflichtig
sind: Bauliche Anlagen in der Umgebung eines eingetragenen Kulturdenkmals, soweit sie fur dessen
Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung ist, dirfen nur mit Genehmigung der Denkmalschutz-
behorde errichtet, verandert oder beseitigt werden.

12.4 Abwasserbeseitigungsanlagen

Auf Anregung der Stadtwerke Baden-Baden wurde ein Hinweis aufgenommen: Bei der Planung, der
Ausfuhrung und dem Betrieb der Abwasserbeseitigungsanlagen sind die Vorschriften der Satzung
uber die offentliche Entwasserung in der Stadt Baden-Baden (Abwassersatzung — AbwS), des Was-
serhaushaltsgesetzes (WHG), der Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg (LBO) und der allge-
mein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Weitere Auflagen und Bedingungen, insbeson-
dere zum Wohle der Allgemeinheit, bleiben vorbehalten.

13. Kosten

Das Bebauungsplangebiet ist voll erschlossen. Es entstehen dadurch keine weiteren Kosten.

14. Bodenordnung

Bodenordnerische Mal3nahmen nach Baugesetzbuch sind nicht erforderlich.

15. Planungsstatistik

Flache GroRe

Bauflachen WA1 24.198 | m?
Bauflachen WA2 3.271 | m?
Verkehrsflachen 9.622 | m?
FuBwege 734 | m?
Grunflachen o6ffentlich 3.705 | m?
Grinflachen privat 16.765 | m?
Versorgung 32 | m?
Gesamt 58.327 | m?
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	Lesezeichen strukturieren
	– Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) 
	- DTV/24h: 11.500 Kfz 
	- Erhalt und Sicherung des historischen Baubestandes  
	 Verwendung von Leuchtmittel mit warm-weißem Licht (max. 3.000 Kelvin). 
	 Glasflächen sind grundsätzlich mit einem verminderten Außenreflexionsgrad nach dem neuesten Stand der Technik auszuführen (derzeitiger Stand der Technik: Außenreflexionsgrad max. 15 %). Ausgenommen davon sind Lochfassaden mit Fenster < 1,5 m² oder einer Scheibenbreite < 50 cm, soweit ein Außenreflexionsgrad von 30 % nicht überschritten wird. 




